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Die Konjunkturumfrage in diesem Jahr
zeigt, dass für das Handwerk in der Region
das Jahr 2009 nicht zu einem Katastrophen-
jahr geworden ist, wie man es hätte befürch-
ten können. Sicherlich haben einige Kolle-
ginnen und Kollegen auch im Jahr 2009
eine schlechte Zeit erleben müssen, aber im
Verhältnis zur Gesamtwirtschaft sind wir
doch alle recht glimpflich davon gekom-
men. Denn die stärkste Rezession der Nach-
kriegszeit hat unserer gesamten deutschen
Volkswirtschaft immerhin ein Minus von
5 % beschert. Eine eigentlich schier unvor-
stellbare Zahl.

Bei den Umsätzen für das Jahr 2010 er-
warten unsere Betriebe lediglich ein leich-
tes Minus. Die Beschäftigung wird stabil
bleiben. Aber bei den Lehrstellen werden
wir angesichts des fortlaufenden Rückgangs
der Zahl der Schulabgänger wohl erneut
einige Ausbildungsplätze nicht besetzen
können.

Die lange Frost- und Schneeperiode in
diesem Winter hat natürlich die Aktivitäten
gerade der Bauhandwerker gebremst. Die
konsumnahen Handwerke hoffen, von ei-
nem sich stabilisierenden Konsumklima in
Deutschland profitieren zu können. Die in-
dustrieabhängigen Zulieferer und Dienst-
leister sehen sich nach der globalen Krise
am Grund angekommen und erwarten zu-
mindest einen leichten Aufschwung und

die Bau- und Ausbauhandwerke setzen da-
rauf, dass die öffentlichen Investitionen und
der Anreiz des Steuerbonusses auf Hand-
werkerleistungen die Auftragslage weiter
stabilisieren. Der 2010 stark sinkende Neu-
wagenverkauf wird die Umsätze im Kraft-
fahrzeughandwerk jedoch drücken. 

In Anbetracht dieser Ergebnisse und in
Anbetracht der Tatsache, dass wir Hand-
werker in unserer Region der stabilisieren-
de Faktor auch der sozialen Sicherheit sind,
sollten wir die Chance ergreifen und dies
der Bevölkerung nachhaltig bekannt ma-
chen. In diesem Sinne sollten wir die Image-
kampagne des Handwerks als Chance be-
greifen, mit der wir uns seit Januar auf den
Weg gemacht haben, Politik und Gesell-
schaft mit den Mitteln der modernen Wer-
bung und Kommunikation davon zu über-
zeugen, welch ein großer und wichtiger Teil
der Wirtschaft das Handwerk eigentlich ist.
Der Start der Kampagne ist sehr erfolgreich
verlaufen und hat ein enormes Echo in allen

Medien erhalten. Auch auf Lossprechungs-
feiern wurde mit der Imagekampagne nach-
haltig geworben und den Jugendlichen klar
gemacht, dass sie jetzt zur Gemeinschaft
der Handwerker gehören. Vor allem aber
hat die Kampagne den Weg in die Online-
Medien gefunden, in die jungen sozialen
Netzwerke.

Die Kampagne muss aber auch als ein
Signal nach innen verstanden werden und
die Begeisterung unserer Betriebe wecken.
Wir sollten tatsächlich, wie es der Gedanke
der Imagekampagne ist, noch mehr Flagge
zeigen und diese Imagekampagne nach au-
ßen sichtbar unterstützen. Wir sollten den
Mut haben, die zur Verfügung gestellten
Werbematerialien zu verwenden, auf unse-
ren Lieferfahrzeugen, in unseren Ausstel-
lungshallen, in unseren Produktionsstätten,
einfach überall da, wo man es sehen kann,
wo wir mit Menschen in Kontakt kommen.
Wir müssen es zeigen:

Wir sind das Handwerk. Die Wirt-
schaftsmacht. Von nebenan!

Jetzt haben wir die Möglichkeit und die
Gelegenheit, unser Image und die von uns
verkörperten Werte zu zeigen und die über
5 Jahre angelegte Kampagne nachhaltig zu
unterstützen.

Bitte machen Sie mit!

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Konjunktur 2010

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:56 Uhr  Seite 4



hinterlegt.

Rückblick 2009
Das Jahr 2009 war insbesondere

für das Baugewerbe, die
Maler und Lackierer, die

Friseure, die Sanitärbetriebe und Dach-
decker, die Tischler (GL/Lev), die Elektro-
betriebe (GL/Lev) ein erfolgreiches Jahr. Bei

den Bäckern GM und Fri-
seuren GL/Lev war Stag-
nation zu erkennen. Ins-
besondere die Metaller

haben Stagnationsanzeichen
erkennen lassen. Bei den Kraft-

fahrzeugbetrieben war ein spürbarer Zu-
wachs beim Umsatz zu erkennen. 46 % der
Betriebe teilten mit, dass sie ihren Umsatz
steigern konnten. Spitzenreiter des Umsatz-
rückganges waren die Fleischerbetriebe
GL/Lev und die Informationselektroniker.
Überrascht haben die Sanitärbetriebe
GL/Lev, wo 56 % der Betriebe ein Umsatz-
plus verzeichneten und die Tischler, die mit
59 % ein Umsatzplus verzeichnen konn-
ten. Die Betriebe im Bereich der KH Ber-
gisches Land verzeichneten insgesamt ein
Umsatzplus von 32 % (letztes Jahr 37 %).
Das Jahr 2009 war also für das regionale
Handwerk in Anbetracht der schwierigen

wirtschaftlichen Situation des Jahres 2009
und der Weltwirtschaftskrise ein gutes Jahr.
Dabei war der Umsatzzuwachs im wesent-
lichen auf erhöhte private Nachfrage zu-
rückzuführen, ausgelöst durch günstige Kre-
ditmittel und durch den sog. Cocooning-
effekt, d.h. das sich Gemütlichmachen in
den eigenen vier Wänden während einer
Krise. Positiv ist, dass in weiten Teilen der
Personalabbau gestoppt wurde, obwohl es
auch in verschiedenen Gewerken zu einem
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Geschäftslagebeurteilung leicht un-
ter Vorjahresniveau – Konjunkturpake-
te stützen Erholungskurs – erhebliche
Unterschiede zwischen den Branchen

Auch im Jahre 2010 führte die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land bei ihren
Mitgliedsbetrieben eine Konjunkturumfra-
ge durch. Bis Anfang März haben an der

Umfrage 553 Handwerksbetriebe teilge-
nommen, womit die Rücklaufquote 25 %

beträgt, mithin 5 % mehr als im letz-
ten Jahr. Für jede

Innung hat die
Kreishandwerker-
schaft eine Ein-

zelanalyse der Umfra-
ge im Mitgliederbe-

0

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »

Konjunkturumfrage 2010 

Handwerkskonjunktur stabil – jedoch
bei großen Gruppenunterschieden
Betriebsauslastung und Auftragsreichweiten leicht gesunken +++ Erwartungen gedämpft zuversichtlich

Personalabbau in einigen Branchen, Personalengpässe in anderen Branchen +++ Ausbildungsbereitschaft leicht erhöht

reich unter handwerk-direkt.de

Grafik 1: Rücklaufquote in Prozent
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Personalabbau gekommen ist. Erkennbar ist
aber, dass sich ein Facharbeitermangel wei-
terhin verstärkt hat. Gesunken ist der Per-
sonalbestand bei den Dachdeckern GL/Lev,
den Fleischern GM, den Malern, den Fri-
seuren und den Informationselektronikern.
Gesunken ist die Anzahl der Beschäftigten
signifikant bei den Fleischern in Gummers-
bach mit 50 %, bei den Elektrikern in Gum-
mersbach mit 43 %, bei den Metallern in
Gummersbach mit 33 % und bei den Dach-
deckern GL/Lev mit 46 %. Herausragend
gestiegen ist die Nachfrage nach Arbeitneh-
mern im Tischlerhandwerk in Gummers-
bach mit 36 %. Interessant ist, dass, obwohl
in einigen Bereichen 43 % der Betriebe Per-
sonal abgebaut, doch 35 % der Betriebe im
Elektrohandwerk in Gummersbach auch
nachgefragt haben. 29 % waren dies bei den
Elektrobetrieben in GL/Lev. Hohe Nachfra-
ge nach Personal gab es auch mit jeweils 21 %
beim Sanitärgewerk und mit 16 % in den
Baubetrieben des Oberbergischen Kreises.

Insgesamt suchen zurzeit 6,5 % (GL/Lev
6 %, GM 7%) der Betriebe neue Mitar-
beiter. Im letzten Jahr waren dies mit 6 %
geringfügig weniger. Bei 46 % der Betrie-

be in GL/Lev und bei 21 % der Betriebe in
GM werden derzeit Überstunden gemacht.
Im letzten Jahr waren dies durchschnittlich
42 %.

Befragt zur derzeitigen Lage meldeten
im Jahr 2008 30 % der Betriebe eine nur
ausreichende bzw. schlechte wirtschaftliche
Lage. Im Jahr 2009 sind dies mit 4 % mehr
34 %. Ca. 43 % in GM und 40 % in GL/
Lev bezeichnen ihre Lage als befriedigend,
wobei ca. 23 % (letztes Jahr 24 %) der Be-
triebe von einer besseren bzw. 8 % (letztes
Jahr 7 %) der Betriebe von einer schlechte-
ren Geschäftserwartung ausgehen. 21,5 %
(letztes Jahr 22 %) der Betriebe bezeichnen
ihre Lage als gut und ca. 2,5 % (letztes Jahr
3 %) der Betriebe bezeichnen ihre Aussich-
ten als sehr gut. Insgesamt ist somit die der-
zeitige Lage insgesamt geringfügig schlech-
ter eingeschätzt als im letzten Jahr. Beson-
ders negativ fällt hier der Bereich der Elek-
trobetriebe GM und der Bäckerbetriebe
GM auf. Besonders positiv fallen die Tisch-
ler GL/Lev auf, wobei 7 % der Betriebe von
einem sehr guten Jahr sprechen. Allerdings
im Gegenzug auch 31 % der GM-Betriebe
lediglich von einem ausreichenden Jahr. 5 %

der SHK-Betriebe bezeichnen die derzeiti-
ge Geschäftslage als sehr gut und 4 % der
Betriebe GL/Lev im Elektro als sehr gut.

Die Maler und Lackierer GM bezeich-
nen ihre Lage mit 46 % als lediglich schlecht
und ausreichend, als auch die Elektriker mit
47 % ihre Auftragslage als schlecht bis aus-
reichend beschreiben. Mehr als 65 % der

Grafik 3: Abbau/Einstellung von Mitarbeitern

Grafik 4: Beurteilung
der derzeitigen
Geschäftslage

Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM

Bäcker 0 0 44 10 33 50 0 40 22 0
Bau 2 8 23 32 42 28 20 16 13 16

Dachdecker 0 4 29 26 49 35 11 22 11 13
Elektro 4 0 13 23 60 30 19 43 4 4

Fleischer 0 0 25 25 58 50 17 25 0 0
Friseur 0 0 13 9 56 73 25 18 6 0

Informationst. * 0 0 38 50 12
Kraftfahrzeug * 2 15 46 26 11

Maler & Lackierer 0 4 27 19 41 31 22 35 11 11
Metalltechnik 0 11 5 0 47 56 31 33 26 0

Bekl./Raumaus. 0 0 50 0 0 0 0 100 50 0
SHK 5 0 27 28 53 52 13 17 2 3

Tischler 7 0 31 31 45 38 17 31 0 0
KH gesamt 2 3 21 22 48 40 19 28 9 7
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Betriebe bezeichnen ihre derzei-
tige Geschäftslage als befriedigend
und besser.

Besonders auffällig ist beim
KFZ-Bereich, dass 37 % der
Betriebe von einer ausrei-
chenden bzw. mangelnden Geschäftslage
sprechen. Ein besonders auffälliger negati-
ver Wert für diese Branche.

Dünne Auftragslage
Die Auftragslage hat sich bei den Betrieben
im Verhältnis zum letzten Jahr etwas ver-
schlechtert. Bei 59 % (letztes Jahr 54 %)
reicht der Auftragsbestand nur noch für die
nächsten 4 Wochen. Der Rest verfügt über
längerfristige Aufträge, jedoch nur jeder 18.
Betrieb (letztes Jahr jeder 10. Betrieb) ver-
fügt über Aufträge, die eine Beschäftigung
über 12 Wochen absichert. Hinzu kommt
die weiterhin schlechte Zahlungsmoral der
Kunden. Es klagen viele Betriebe über offe-
ne Kundenrechnungen, die länger als 3 Mo-
nate fällig sind. Diese Quote sinkt zwar von
26 % (2006) auf 20 % (2008), auf 14 %
(2009), wobei auffällig ist, dass im Bereich
GL/Lev die Prozentzahl bei 20 % stagniert
und im Bereich GM lediglich bei 9 % liegt.
Die unterschiedliche Beurteilung der Zah-
lungsmoral und der Rückgang bei den Zah-
lungsverzögerungen ist im wesentlichen
wohl darauf zurückzuführen, dass viele
Maßnahmen mittlerweile auch mit öffent-
lichen Mitteln gefördert worden sind und
der Zahlungstatbestand gegeben sein muss,
bevor Fördermaßnahmen ausgezahlt wer-
den. Auch die Möglichkeit der steuerlichen
Geltendmachung trägt hierzu sicherlich bei.
Folglich können die Erwartungen für das
Jahr 2010 als gedämpft zuversichtlich be-
zeichnet werden. 

Nach Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes ist das reale Bruttoinlands-

produkt im Jahr 2009 um 5 % gesunken.
Jedoch scheint die deutsche Volkswirtschaft
zum Jahresende 2009 den Tiefpunkt der
stärksten Rezession in der Nachkriegszeit
überwunden zu haben. Nachdem das reale
BIP im ersten Halbjahr 2009 massiv ein-
gebrochen war, stabilisierte sich die wirt-
schaftliche Entwicklung seit dem Früh-
sommer. Im 3. Quartal 2009 legte das BIP
gegenüber dem Vorquartal bereits wieder
stärker zu, der Rückstand zur gleichen Vor-
jahresperiode reduzierte sich. Der Arbeits-
markt trotzte bis zum Jahresende der Rezes-
sion. Ein stärkerer und dem Produktions-
einbruch entsprechender Anstieg konnte
durch intensive Nutzung von Kurzarbeit
und Zeitkonten verhindert werden. Einige
Betriebe spürten aber auch in der Rezession
eine spürbare Nachfrage. Immerhin erwar-
ten 14 % (letztes Jahr   9 %) der Betriebe
eine bessere Geschäftsentwicklung, 32 %
(letztes Jahr 41 %) dagegen eine Verschlech-
terung. Dass die Beschäftigung steigen wird,
erwarten 11 % (letztes Jahr 6 %) der Betrie-
be, das Fallen bzw. Sinken der Beschäftig-
tenzahl erwarten 18 % (letztes Jahr jeden-
falls 18 %). Aber herausragend ist, dass im
Oberbergischen Kreis 23 % davon ausge-
hen, dass Mitarbeiter freigesetzt werden.
Die Investitionsbereitschaft für das Jahr
2010 ist nicht besonders stark ausgeprägt,
lediglich 13 % der Betriebe sehen einen An-
stieg der Investitionen, 31 % gehen von
einem Sinken ihrer Investitionen aus. Ganz
besonders ausgeprägt ist der Bereich im
KFZ-Bereich, wo 57 % der Betriebe sagen,
dass die Investitionen sinken werden, ge-

folgt von den Malern des Oberbergischen
Kreises, wo 50 % von einem Sinken der In-
vestitionen ausgehen. Ganz besonders stark
fallen werden auch die Investitionen bei den
Metallbetrieben GL/Lev, die dies mit 72 %
angeben.

Fazit
Nach Auslaufen der Abwrackprämie im
Rahmen des Konjunkturpaketes II zeigen
die Bewertungen durch die KFZ-Betriebe
ein erwartetes Bild: Die Abwrackprämie hat
Einschätzungen der Betriebsinhaber in
Bezug auf die Geschäftslage und den Um-
satz für die letzten 6 Monate in die Höhe
schnellen lassen und damit eine Abwärts-
bewegung, die sich bereits seit Frühjahr
2008 zeigte, gestoppt. An der Beurteilung
der zukünftigen Entwicklung durch die
KFZ-Betriebe hat sich dadurch aber nichts
geändert. Die Abwärtskurve setzt sich fort.

Insgesamt hat sich eine hohe Beschäfti-
gungsstabilität gezeigt, auch wenn dies
sicherlich gewerkespezifisch unterschied-
lich zu betrachten ist. Im Kern bleibt aber
festzuhalten, dass mehr Fachkräfte von den
Betrieben weiter beschäftigt werden konn-
ten, als dies im letzten Frühjahr erwartet
wurde. Zwar wurde sich per Saldo von mehr
Mitarbeitern getrennt, als diese eingestellt
worden sind. In der Summe ergibt sich aber
eine hohe Beschäftigungsstabilität im Hand-
werk trotz des schwierigen Umfeldes der
Weltwirtschaftskrise. Im Vordergrund stand
wohl bei vielen Betrieben, den Facharbeiter
tatsächlich zu halten. Dass 9 % der Betriebe

0

über 20 % gesunken

zw. 10 % und 20 % gesunken

zw. 0 und 10 % gesunken

unverändert

zw. 0 und 10 % gestiegen

zw. 10 % und 20 % gestiegen

über 20 % gestiegen
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zwangsläufig auch zu Liquiditätsengpässen
bei den Betrieben. 

Übrigens: Gefragt nach dem Bürgerent-
lastungsgesetz sagten lediglich 14 % der
Betriebe, dass sie dieses gut fänden. Die rest-
lichen Befragten beurteilten das Konjunk-
turpaket als schlecht. Vielfach wurde ge-
fragt, warum hier die Hoteliers einseitig be-
vorzugt würden und nicht z. B. der gerin-
gere Mehrwertsteuersatz für das Handwerk
eingeführt worden sei, um Schwarzarbeit
zu bekämpfen. Unzufrieden äußerten sich
auch einige Handwerksbetriebe mit der bür-

gerlichen Mehrheit im Bund, die nach ihrer
Auffassung die Interessen des Handwerks
nicht ausreichend berücksichtigen würden. 

Vielfach wurde auch angemahnt, dass
die Politiker insgesamt nicht das Verständnis
für den kleinen regionalen Handwerksbe-
trieb hätten. Dies würde sich auch bei regio-
nalen Ausschreibungen zeigen und ein Ver-
ständnis der Sachbearbeiter für den tägli-
chen Überlebenskampf nicht vorhanden
sei. Ein Befragter beendete den Fragebogen
mit dem Satz „Wir wollen doch einfach nur
arbeiten“.

Mitarbeiter suchen, spricht hier eine ein-
deutige Sprache. Die Stütze der Konjunktur
war im Jahr 2009 definitiv der private Kon-
sum. Merklich ist für die Handwerksbetrie-
be derzeit aber auch, dass der industrielle
Kunde nunmehr auch zunehmend  Nach-
frager von handwerklichen Leistungen ist. 

Eine Delle in den Erwartungen hat si-
cherlich auch der harte Winter Ende 2009
bis Anfang 2010 gebracht. Viele Aufträge,
die abgearbeitet werden sollten, konnten
aufgrund der strengen Witterung nicht
abgearbeitet werden. Dies führt natürlich

Das Bundesfinanzministerium (BMF)
hat mit Schreiben vom 16. Oktober 2009
Einzelheiten zur Umsatzsteuerschuld bei
der Erbringung von Bauleistungen nach
§ 13 b Abs. 2 Satz 2 Umsatzsteuergesetz
(UStG) (Umkehr der Umsatzsteuerschuld-
nerschaft) veröffentlicht.

Hintergrund
Der Leistungsempfänger einer Bauleistung
wird zum Schuldner der Umsatzsteuer,
wenn er als Unternehmer nachhaltig Bauleis-
tungen erbringt.

Bauleistungen sind Werklieferungen und
sonstigen Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung
oder Beseitigung von Bauwerken dienen,
mit Ausnahme von Planungs- und Über-
wachungsleistungen (§ 13 b Abs. 1 Nr. 4
Satz 1 UStG).

Eine Nachhaltigkeit ist gegeben, wenn
im vorangegangenen Kalenderjahr Bauleis-
tungen erbracht wurden, deren Bemessungs-
grundlage mehr als zehn Prozent der Um-
satzsumme betrug. Dies gilt auch, wenn die
Leistungen für den nichtunternehmeri-
schen Bereich bezogen wurden.

BMF-Schreiben ergänzt
Umsatzsteuerrichtlinien
In dem aktuellen Schreiben äußert sich das
BMF zur Anwendung der Steuerschuldner-
schaft und ergänzt Abschnitt 182 a Abs. 10,
11 und 17 der Umsatzsteuerrichtlinien
(UStR) um folgende Punkte:

Ausweitung auf
nicht steuerbare Umsätze
In Ergänzung der genannten Umsatzsteuer-
richtlinien führt das BMF aus, dass der Leis-
tungsempfänger nicht nur nachhaltig Bau-
leistungen erbringt, wenn er im vorangegan-
genen Kalenderjahr Bauleistungen erbracht
hat, deren Bemessungsgrundlage mehr als
zehn Prozent seiner steuerbaren Umsätze be-
tragen hat, sondern weitet die Bemessungs-
grundlage auch auf die nicht steuerbaren Um-
sätze (Weltumsatz) aus (die steuerbaren
Umsätze sind in § 1 UStG definiert). Dazu
rechnen beispielsweise Leistungen im Aus-
land, die im Inland nicht steuerbar sind
(Abs. 3 des BMF-Schreibens).

Unternehmen in der
Gründungsphase
Das BMF hat ferner hinzugefügt, dass Un-
ternehmen in der Gründungsphase, die zu-
nächst noch keine Bauleistungen ausfüh-
ren, auch durch § 13 b Abs. 2 Satz 2 UStG
erfasst werden können. Ein Unternehmer,
der zunächst keine Bauleistungen ausführt,
aber beabsichtigt, derartige Leistungen zu
erbringen und nach außen hin erkennbar
mit ersten Handlungen zur nachhaltigen
Erbringung von Bauleistungen begonnen
hat, wird vom BMF als bauleistend ange-
sehen (Abs. 4 des BMF-Schreibens).

Bauträger
Das BMF nimmt zur Anwendung der Rege-
lung auf Bauträger Stellung. Der Leistungs-
empfänger ist für an ihn erbrachte Bauleis-
tungen nicht Steuerschuldner, wenn er nicht

selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt.
Die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers gilt deshalb nicht für Bauträger,
wenn sie ausschließlich Umsätze erbringen,
die unter das Grunderwerbsteuergesetz
(GrEStG) fallen. In seinem Schreiben stellt
das BMF fest, dass auf Bauträger, die sowohl
Umsätze erbringen, die unter das GrEStG
fallen, als auch Bauleistungen im Sinne von
§ 13 b Abs. 1 Nr. 4 UStG, die Umkehr der
Steuerschuldnerschaft anzuwenden ist.
Unternehmer, die eigene Grundstücke zum
Zwecke des Verkaufs bebauen (Bauträger)
unterliegen nur dann nicht der Umkehr der
Umsatzsteuerschuldnerschaft, wenn sie aus-
schließlich Grundstücksgeschäfte tätigen,
bei denen es sich nicht um Werklieferungen
im Sinne von § 13 b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG
handelt (Abs. 7 des BMF-Schreibens).

Ausführliche Übergangsregelungen
Das BMF-Schreiben ist auf Umsätze anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2009
ausgeführt werden. Wenn aufgrund der oben
aufgeführten Regelungen der Abs. 3, 4 oder
7 des BMF-Schreibens der Leistungsemp-
fänger Steuerschuldner nach § 13 Abs. 1
Nr. 4 UStG wird, stellt das BMF ausführli-
che Anwendungsregeln auf für Umsätze, die
nach dem 31. Dezember 2009 ausgeführt
worden sind, für die aber bereits Zahlungen
vor dem 1. Januar 2010 geleistet wurden.

Das BMF-Schreiben vom 16. Oktober
2009 können Sie im Mitgliederbereich
unter www.handwerk-direkt.de unter dem
Stichwort „Steuerrecht“ herunterladen.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, der selbst Bauleistungen erbringt

Neues BMF-Schreiben zur Umsatzsteuer
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Wenn Willi Reitz vermitteln möchte,
was am Maler- und Lackiererhandwerk
besonders schön ist, macht er es plastisch
und mit einem Augenzwinkern: „Das Tolle
an unserem Beruf ist der Umgang mit Men-
schen. Ich kenne jedes dritte Schlafzimmer
in der Region“, schmunzelt der Obermeister
der Maler- und Lackiererinnung Bergisches
Land. 

Ein Maler und Lackierer lerne im Laufe
der Zeit ungeheuer viele unterschiedliche
Menschen kennen, von denen übrigens 98
Prozent nette Leute seien. Das mache einen
Teil der Faszination in seinem Gewerk aus,
so Reitz. Der andere sei die gestalterische
Freiheit. Wer für Privatkunden tätig sei, die
sich beraten lassen, könne sehr kreativ arbei-
ten. 

Und er baut intensive und oft langjähri-
ge Kontakte zu seinen Kunden auf. Kürzlich
hat Reitz einem jungen Mann in dessen
Studentenwohnung die Wände beschich-
tet. Früher hatte er bereits für die Eltern
und die Großeltern des Studenten gearbei-
tet. „Das ist doch irre, wenn man die ver-
schiedenen Generationen aus derselben
Familie begleiten darf“, freut sich Reitz stell-
vertretend für viele andere Betriebsinhaber.

Keine Frage: Maler und Lackierer brin-
gen Farbe ins Leben. „Gestalten, erhalten,
schützen – wir tun alles für Ihre vier Wän-

de!“ Mit diesem Satz beschreibt der Haupt-
verband Farbe Gestalten Bautenschutz auf
seiner Internetseite die Arbeitsgebiete des
Maler- und Lackiererhandwerks. Die In-
nungsbetriebe, so heißt es weiter, „sind Ihre
Partner für alle Modernisierungs- und Sa-
nierungsaufgaben – innen und außen, aus
einer Hand.“

Die Palette reicht heute von Tapezier-
und Lackierarbeiten bis zum Brandschutz,
von der Wärmedämmung im Verbundsys-
tem bis zur Verglasung, von der Denkmal-
pflege bis zum Graffiti-Schutz und von der
Fahrzeugbeschriftung bis zum Rost- und
Korrosionsschutz.

Dabei hat das Maler- und Lackierer-
handwerk viel mit Mode zu tun. Reitz:
„Wenn Karl Lagerfeld sagt, Lila ist das neue
Schwarz, dann ist das so.“ Und das kommt
ein wenig zeitversetzt auch beim Maler an,
wenn die Kunden plötzlich eine Wand lila
streichen lassen wollen.

Bei der Gestaltung ihrer vier Wände
haben die Kunden heute ohnehin die Qual
der Wahl. Die Produktvielfalt ist so groß
wie nie. Man kann in Deutschland derzeit
rund 20.000 verschiedene Tapeten kaufen.
Eine Mischmaschine bei einem Großhänd-
ler ist in der Lage, 20.000 unterschiedliche
Farbtöne zusammenzustellen. Gleichzeitig

Aufbruchstimmung in der Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land

„Je besser wir beraten, desto höher
ist der Preis, den wir erzielen“

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:57 Uhr  Seite 10



FORUM 2/2010

11Recht + Ausbildung Handwerksforum

gibt es zahlreiche Kreativtech-
niken, wie die Hand- oder
Wischtechniken, die teilweise
traditionell sind, teilweise aber
durch die modernen Produkte
neu interpretiert werden kön-
nen. Reitz: „Wir können heute
eine Betonwand mit einer Gold-
lasur versehen, da käme an-
schließend niemand mehr auf
die Idee, dass er da Beton vor
sich hat.“ Das gab es vor zehn
Jahren noch nicht.

Für den Maler bedeutet das,
dass er handwerklich, technisch
und modisch immer auf dem
neuesten Stand sein muss. Und
das schon weit bevor er beim
Kunden zum ersten Mal den
Pinsel in den Farbeimer taucht.
Die Beratung wird immer wich-
tiger, weiß Willi Reitz. „Erst
muss man den Kunden gut bera-
ten, dann bekommt man den
Auftrag. Und je besser die Bera-
tung ist, je mehr der Maler schon
im Gespräch seine Kompetenz
und Qualität vermittelt, desto
wertiger ist der Preis, den er er-
zielt.“ Es gebe durchaus Kun-
den, die bereit seien, hundert
Euro mehr zu bezahlen, weil sie
gut beraten worden seien. Dabei
geht es natürlich nicht nur um
modische Fragen, sondern auch
um Aspekte der sinnvollen Sa-
nierung und richtigen Wärme-
dämmung im Verbundsystem.

Gerade im Bereich der ener-
getischen Gebäudesanierung ist
die Nachfrage stark gestiegen –
und damit auch der Anspruch
an das Know-how der Betriebe.
„Früher hat der Kunde gesagt,
dass es ja ganz nett wäre, wenn
er ein bisschen weniger heizen
müsste und man ihm fünf Zen-
timeter Styropor auf die Wand
packt“, berichtet der Obermeis-
ter. Heute hingegen wird erst
einmal ein Energieplan erstellt,
bevor man anfängt zu dämmen.
Und auch das ist klar, so Reitz:
Wenn ein Haus energetisch
nach allen Regeln der Kunst

saniert wird einschließlich Fens-
ter, Kellerdecken und Dach,
dann müssen anschließend die
Mieter geschult werden, wie sie
mit diesem sanierten Objekt
umgehen müssen, sonst ist die
Schimmelbildung program-
miert.

Dem Maler- und Lackierer-
handwerk in der Region gehe es
gut, sagt der Obermeister: „Wir
haben, wie alle Baugewerke, har-
te Jahre hinter uns. Aber im Mo-
ment läuft es gefühlt recht gut.
Das bestätigen mir auch viele
Kollegen, die berichten, das Ge-
schäft habe sich lange nicht
mehr so positiv entwickelt.“ 

Ein Grund dafür liegt im so
genannten „Cocooning-Effekt“.
In der Krise spinnen sich die
Menschen in einen Kokon ein,
will heißen: Sie ziehen sich ins
häusliche Privatleben zurück,
gehen weniger aus und geben
somit auswärts weniger Geld
aus. Stattdessen investieren sie
in Dinge, die den Wohlfühlfak-
tor zu Hause steigern. Eine Kun-
din hat es vor einigen Monaten
im Gespräch mit Malermeister
Reitz auf den Punkt gebracht.
Sie sagte: „Die paar Aktien, die
ich habe, sind im Moment we-
nig wert. Meine Lebensversiche-
rung ist derzeit auch nicht viel
wert. Dann kommen Sie doch
bitte und machen mir wenigs-
tens mein Haus schön.“

Genau darum geht es. Die
Menschen legen wieder mehr
Wert auf ein schönes Zuhause,
in dem sie sich wohl fühlen. Das
muss nicht unbedingt jeder von
außen sehen, aber die guten
Freunde, die man einlädt, kön-
nen erkennen, dass es nett ist.
Nicht umsonst seien derzeit die
gut frequentierten Hallen auf
den Möbelmessen diejenigen, in
denen die hochwertigen Möbel
präsentiert werden.

0

weiter nächste Seite » » »
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Der klassische Malerkunde ist ab 45
Jahre alt. Vorher müssen die Menschen be-
ruflich Fuß fassen, bauen ihr Häuschen, er-
ledigen den Anstrich selbst. Mit steigenden
Ansprüchen möchten sie dann ihre Woh-
nung von Profi gestalten lassen. Interessant:
Immer mehr Menschen gehen auch bei der
Gestaltung ihrer Wohnung mit der Mode.
Sie wissen, dass sie diese oder jene Farbe
zwar jetzt schick finden, aber in drei Jahren
vielleicht nicht mehr sehen können. Da-
rauf kann der Maler eingehen, indem er far-
bige Akzente setzt, die sich leicht austau-
schen lassen. Dann ist der Kunde immer
auf der Höhe der Zeit, hat aber nicht die
Kosten einer Komplettsanierung.

Ein Beispiel: Einen klassischen Fliesen-
spiegel etwa in der Küche beklebt der Maler
mit einem glatten oder strukturierten Glas-

vlies und lackiert es mit einem Acryllack.
Das kann sehr leicht ausgetauscht werden,
und der Kunde hat in Nullkommanix zu-
mindest optisch eine neue Küche. Kosten-
punkt: 180,00 Euro.

Gut für das Maler- und Lackiererhand-
werk: In der Region leben viele Menschen,
die einen guten Arbeitsplatz und damit ein
gutes Einkommen haben. Diese Kunden
leben mit der Mode. „Wenn ihnen die Ta-
pete, der Anstrich oder der todschicke blaue
Teppich in ein paar Jahren nicht mehr ge-
fällt, lassen sie es eben neu machen“, erklärt
Willi Reitz. Zudem hätten heute – anders
als vielleicht vor zehn Jahren – die Männer
in Einrichtungsfragen ein Wörtchen mit-
zureden. Vor allem die jungen Manager, die
beruflich häufig in guten Hotels übernach-
ten, bringen von ihren Geschäftsreisen neue
Ideen für die eigene Einrichtung mit. Reitz:
„Die kommen nach Hause und sagen zu

F

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:57 Uhr  Seite 12



ihrer Frau, wie sie das Schlafzimmer gestal-
tet haben möchten. Wenn ich vor 15 Jah-
ren im Kollegenkreis erzählt hätte, dass der
Ehemann bestimmt, wie das Schlafzimmer
aussehen soll, hätte mich jeder in der Bran-
che ausgelacht – das gab’s einfach nicht.“

Hat das Maler- und Lackiererhandwerk
das Image, das es verdient? Nicht unbe-
dingt, sagt Obermeister Reitz. Aber er
möchte die Frage anders stellen – und sie
an einen Teil der Bevölkerung zurückge-
ben: „Welchen Wert messen die Menschen
unserer Arbeit bei? Was darf es denn kos-
ten, wenn ein Malerunternehmen mit zwei

0 FORUM 2/2010

13Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

qualifizierten Mitarbeitern eine Woche lang
die komplette Wohnung renoviert? Und
was darf der Betrieb unter dem Strich an
einem solchen Auftrag noch verdienen?“

Für seine Auszubildenden und Mitarbei-
ter hat Reitz einen speziellen Einstellungs-
test entwickelt: Während der Probezeit lädt
er den Lehrling oder Gesellen scheinbar
spontan zu sich nach Hause zum Essen ein.
„Wenn er ordentlich mit Messer und Gabel
essen und sich mit meiner Frau und mei-
nen Kindern unterhalten kann, stelle ich
ihn ein“, erklärt der Obermeister. Anders-
herum gilt: Wenn er das nicht kann, ist er
im Betrieb fehl am Platz. Ein Maler drin-
ge nun einmal immer in die Privatsphäre
der Kunden ein. Und er kommt in der Regel
erst nach dem Tischler, dem Putzer oder
dem Elektrotechniker – bei  vielen Kunden
liegen dann die Nerven ohnehin schon
leicht blank. Höflichkeit, gute Um-
gangsformen, Sauberkeit, Rücksichtnahme
seien daher ganz wichtige Eigenschaften
zumindest im Privatkundenbereich.

Die meisten Maler-Innungsfachbetrie-
be in der Region haben ihren Arbeitsschwer-
punkt im Privatkundengeschäft. Sie überneh-
men auch mal eine Wärmedämmung und
zählen zudem einige Unternehmen zu ihren
Kunden. Rund 70 Prozent der Betriebe dürf-
ten diese Mischung aufweisen. Das restliche
knappe Drittel teilt sich den Objekt-Markt
und den Bereich der Wärmedämmung. Da-
runter sind auch Betriebe, die an Ausschrei-
bungen teilnehmen, bei denen 15.000 oder
20.000 Quadratmeter Wärmedämm-Ver-
bundsysteme gefragt sind. Das könnten die
meisten Unternehmen gar nicht leisten.

Seit 2007 ist Willi Reitz Obermeister der
Maler- und Lackiererinnung Bergisches
Land. Vor 20 Jahren gründete der 51-
Jährige in Refrath seinen Maler-, Lackierer-
und Raumausstatterbetrieb. Das Unter-
nehmen beschäftigt heute acht Mitarbeiter.
Der Maler- und Lackierermeister führt es
gemeinsam mit seiner Frau Dagmar. Das
Paar hat zwei Kinder. Reitz kocht gerne,
außerdem zählt er Golf und Segeln zu sei-
nen Hobbys.

Zur Person
Obermeister Willi Reitz

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »
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Reitz: „Das Wesen einer Innung ist ja, dass
wir uns mit dem Markt und den Kollegen
auseinander setzen und versuchen, für alle
eine optimale Lösung zu finden.“ Das sei
ein ständiger Prozess, der nie enden werde.

Die Innungsarbeit stehe unter dem Mot-
to: „Besser werden!“ Ein Ziel des Vorstands
ist die Gewinnung neuer Mitglieder, um noch
stärker und in der Öffentlichkeit noch erns-
ter genommen zu werden. Mit 253 Mitglie-
dern ist die Maler- und Lackiererinnung Ber-
gisches Land der drittgrößte Zusammen-
schluss in Deutschland nach den beiden
Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Das An-
gebot an die Betriebe ist vielfältig und reicht
von Schulungen und Vorträgen über gemein-

sames Kochen bis hin zu kulturellen Ver-
anstaltungen. Beispielsweise gab es vor Weih-
nachten ein Orgelkonzert im Altenberger
Dom mit Führung für die Innungsmitglie-
der. Rund 60 Gäste nahmen daran teil.

Alle halbe Jahre stellt der Vorstand seine
eigene Arbeit selbstkritisch auf den Prüf-
stand: Sind wir auf dem richtigen Weg? Was
können wir unseren Mitgliedern anbieten?
Sein persönliches Verständnis von Innung
drückt der Obermeister so aus: „Ich glau-
be, die Mitglieder sehen uns heute so ähn-
lich wie den ADAC – da werden sie infor-
miert und da können sie anrufen, wenn sie
ein Problem haben, weil sie wissen, dass
ihnen dort geholfen wird.“
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Innung hat
253 Mitglieder
Mit 253 Mitgliedsbetrieben ist die Maler-
und Lackiererinnung Bergisches Land die
größte in Nordrhein-Westfalen und die
drittgrößte in ganz Deutschland. Nur die
Zusammenschlüsse der Maler und Lackierer
in Berlin und Hamburg haben noch mehr
Mitglieder. Die Unternehmen im Bergi-
schen Land beschäftigen 2.019 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie 305 Aus-
zubildende. Sie erwirtschaften einen Jahres-
umsatz von knapp 164 Millionen Euro.

Die Frage nach der Atmosphäre und dem
Zusammenhalt innerhalb der fusionierten
Innung beantwortet Obermeister Reitz kurz
und knapp: „Super, total gut.“ Die Innung
befindet auf einem Weg des Zusammen-
wachsens. Es gebe eine Aufbruchstimmung.
Vorstand und Mitglieder seien der Mei-
nung, dass die Fusion der richtige Weg ist.
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Ordnung ist das halbe Leben
Mit dieser harten Konsequenz wurde ein

Lehrling konfrontiert, in dessen Berichts-
heft Berichte fehlten. Denn die Richter
gaben seinem ausbildenden Betrieb Recht.
Demnach rechtfertigen schludrig geführte
Ausbildungsnachweise eine fristlose Kün-
digung, wenn Lehrlinge zuvor bereits mehr-
fach aus diesem Grund abgemahnt wurden.

Eine außerordentliche Kündigung ist
auch nach der Probezeit zulässig, wenn
Lehrlinge beharrlich gegen Pflichten aus
dem Ausbildungsvertrag verstoßen. Das Be-
rufsausbildungsgesetz schreibe vor, dass in
der Lehre schriftliche Ausbildungsnachwei-
se geführt werden müssen (Landesarbeits-
gericht Schleswig-Holstein, Az. 2 Sa 22/02).

Hinweise zur Kündigung eines
Ausbildungsverhältnisses:
Die Kündigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses während der Probezeit ist jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
möglich (§ 22 BBiG). Nach der Probezeit
kann von beiden Parteien nur noch aus ei-

nem wichtigen Grund ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist gekündigt werden (au-
ßerordentliche Kündigung) oder vom Aus-
zubildenden mit einer Kündigungsfrist von
vier Wochen, wenn er die Berufsausbildung
aufgeben oder sich für eine andere Berufs-
tätigkeit ausbilden lassen will.

Stets muss die Kündigung schriftlich und
nach Abschluss der Probezeit unter Angabe
der Kündigungsgründe erfolgen. Eine Kün-
digung aus wichtigem Grund muss inner-
halb von zwei Wochen nach Bekannt-
werden der Kündigungsgründe ausgespro-
chen werden (§ 22 Abs. 4 BBiG, § 626 BGB).

Grundsätzlich müssen einer außerordent-
lichen Kündigung Abmahnungen vorange-
gangen sein. Die Anzahl der notwendigen
Abmahnungen hängt von der Schwere und
der Häufigkeit des Verstoßes ab. In der Re-
gel sind aber zwei bis drei Abmahnungen
ausreichend. Diese sollten aus Beweisgrün-
den immer schriftlich erfolgen und den Vor-
wurf sehr genau beschreiben (Datum, Aus-

wirkungen auf den Betrieb, usw.). Außerdem
sollte noch einmal darauf hingewiesen wer-
den, wie sich der Auszubildende in Zukunft
richtig verhalten soll.

Ein Auszubildender, der die außeror-
dentliche Kündigung gerichtlich angreifen
will, muss nicht unbedingt innerhalb der
Frist des § 4 KSchG (drei Wochen) Kün-
digungsschutzklage erheben. Er darf aber
auch nicht mehrere Monate warten.

Ist von der zuständigen Innung ein Schlich-
tungsausschuss i. S. v. § 111 Abs. 2 ArbGG
gebildet worden, so muss dieser Ausschuss
zuerst angerufen werden. Kommt es dabei zu
keiner Einigung, so muss der Auszubildende
innerhalb der Frist des § 111 Abs. 2 ArbGG
notfalls vor dem Arbeitsgericht klagen.

Für Fragen rund um Abmahnungen und
Kündigungen von Auszubildenden und
Arbeitnehmern steht Ihnen die Rechtsabtei-
lung der Kreishandwerkerschaft gerne zur
Verfügung.
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Wieder einmal dreht sich alles um das
Thema Arbeitszeugnis. Vorgestellt wird ein
typischer Fall. Der Arbeitgeber hat seinem
Mitarbeiter nach Ausscheiden ein Zeugnis
ausgestellt. Darin hieß es u.a.: „Herr A. erle-
digte die ihm übertragenen Aufgaben mit gro-
ßem Interesse und stets zu unserer vollen Zu-
friedenheit. Er war zuverlässig und sein Ver-
halten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen
war einwandfrei“. Gegen diese Formulie-
rung wandte sich der Arbeitnehmer und
klagte vor dem Arbeitsgericht folgende Um-
formulierung ein: „Er war stets zuverlässig
und sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten
und Kollegen war stets einwandfrei“.

Das Arbeitgericht wies die Klage als un-
begründet ab, da der Arbeitnehmer eine
überdurchschnittliche Beurteilung wün-
sche, die er nicht bewiesen habe. Hiergegen

ging der Arbeitnehmer in Berufung. Dabei
argumentierte er wie folgt: Der Arbeitgeber
habe seine Leistung mit „stets zu unserer
vollen Zufriedenheit“ und damit mit „gut“
bewertet. Mit der Beurteilung des Verhal-
tens mit „war einwandfrei“ habe der Arbeit-
geber lediglich Selbstverständlichkeiten zum
Ausdruck gebracht. Mit der Hervorhebung
der Selbstverständlichkeiten könne der
Eindruck entstehen, dass der Arbeitnehmer
unzuverlässig sei. Dies führe zu einem
Widerspruch, so dass fraglich sei, ob der
Arbeitnehmer auch hier die Beweislast trägt.

Das Landesarbeitsgericht sah für dieses
Vorbringen keinen rechtlichen Ansatzpunkt
und wies auch die Berufung als unbegründet
zurück. Der Arbeitnehmer kann kein Recht
aus der überdurchschnittlichen Leistungs-
beurteilung für seine Verhaltensbeurteilung

herleiten, dass diese ebenfalls als überdurch-
schnittlich bewertet werden muss. Den
Arbeitnehmer treffe die volle Beweislast für
eine überdurchschnittliche Beurteilung.

Hinweis: Gemäß § 109 Abs.1 Satz 3 GewO
hat sich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auf
die Leistung und auf das Verhalten im Ar-
beitverhältnis zu beziehen. Damit ist sowohl
eine Leistungs- als auch eine Verhaltens-
beurteilung erforderlich. Eine Erstreckung
nur auf die Leistung oder auf das Verhalten
ist unzulässig. Muss der Arbeitgeber sowohl
die Leistung als auch das Verhalten des Ar-
beitnehmers beurteilen, darf er auch unter-
schiedliche Bewertungen im Zeugnis zum
Ausdruck bringen. 

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz,

Urteil vom 14.5.2009 – 10 Sa 183 709

Arbeitszeugnis:

Trennung von Leistung und Verhalten

Tätliche Auseinandersetzungen unter
Arbeitskollegen können einen Grund für
eine fristlose Kündigung sein. So entschied
das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom
18.9.2008 (Az. II AZR 1039/06).

Ein tätlicher Angriff auf einen Arbeits-
kollegen stellt eine schwerwiegende Verlet-
zung arbeitsvertraglicher Nebenpflichten dar.
Arbeitgeber sind nicht nur verpflichtet, ihre
Arbeitnehmer vor tätlichen Auseinanderset-
zungen zu bewahren. Sie haben auch ein ei-
genes Interesse daran, dass die betriebliche
Zusammenarbeit nicht durch tätliche Aus-
einandersetzungen beeinträchtigt wird und
nicht durch Verletzungen Arbeitskräfte aus-
fallen. Bei Tätlichkeiten unter Arbeitskolle-
gen bedarf es vor dem Ausspruch einer frist-
losen Kündigung regelmäßig auch keiner
Abmahnung. Denn Arbeitnehmer wissen
von vornherein, dass der Arbeitgeber ein der-
artiges Fehlverhalten missbilligen wird. Bei
Tätlichkeiten kann schon ein einmaliger Vor-
fall einen wichtigen Grund zur Kündigung
darstellen, ohne dass der Arbeitgeber noch
eine Wiederholungsgefahr begründen und

den Arbeitnehmer zuvor abmahnen müss-
te. Allerdings kann nicht jede – ggf. auch
unfreiwillige – Verwicklung eines Arbeitneh-
mers in eine tätliche Auseinandersetzung eine
fristlose Kündigung rechtfertigen. Denn eine
fristlose Kündigung ist nur dann möglich,
wenn von einem Arbeitnehmer aufgrund sei-
ner ausgeübten Tätlichkeit bereits eine Ge-
fährdung anderer Arbeitnehmer ausgeht. 

Dem Urteil sind folgende Leitsätze zu
entnehmen:
1. Tätlichkeiten unter Arbeitnehmern sind

grundsätzlich geeignet, einen wichtigen
Grund für eine fristlose Kündigung zu bil-
den. Der tätliche Angriff auf einen Arbeits-
kollegen ist eine schwerwiegende Verletzung
der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten.

2. Bei Tätlichkeiten unter Arbeitskollegen
bedarf es vor dem Ausspruch einer Kün-
digung regelmäßig keiner Abmahnung. 

3. Nicht jede Handlung, die zur Eskalation
einer verbalen Auseinandersetzung bei-
trägt, ist geeignet, eine fristlose Kündi-
gung zu rechtfertigen. 

4. Im Fall einer Schlägerei unter Arbeitskol-

legen liegt nicht in jeder auch unfreiwilli-
gen Verwicklung eines Arbeitnehmers eine
Pflichtverletzung. Es ist auch nicht entschei-
dend, ob der Arbeitnehmer als unmittelba-
rer Angreifer die Schlägerei verursacht hat.

Das Urteil hat folgende praktische Aus-
wirkungen: Die Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts zeigt ein weiteres Mal, wie
schwierig es  für einen Arbeitgeber sein kann,
rechtswirksam eine fristlose Kündigung aus-
zusprechen. Gerade weil häufig nach tätli-
chen Auseinandersetzungen kaum zu ermit-
teln ist, wie es hierzu kommen konnte, soll-
te der Arbeitgeber nicht leichtfertig eine
außerordentliche Kündigung aussprechen.
Insbesondere sollte er versuchen, zuvor mög-
liche Zeugen zu dem jeweiligen Vorfall an-
zuhören. Im Falle eines Kündigungsschutz-
prozesses können Zeugenaussagen ent-
scheidende Bedeutung haben. Denn der
Arbeitgeber muss – insbesondere wenn der
Arbeitnehmer den Vorwürfen nachvollzieh-
bar entgegentritt – darlegen und beweisen,
dass der gekündigte Arbeitnehmer durch sei-
ne Tätlichkeit Arbeitskollegen gefährdet hat.

Unter Arbeitskollegen

Tätliche Auseinandersetzungen
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Im Rahmen einer Nachfolge
werden die Ex-Eigentümer oft
als Geschäftsführer angestellt.
Jedoch gelten dessen Gehalts-
zahlungen unter Umständen
nicht als Betriebsausgaben. Das
hat der Bundesfinanzhof be-
stimmt (BFH, Az.: I R 63/08).

Demnach hegen Steuerbe-
amte oft den Verdacht, dass der
Geschäftsführervertrag mit dem
Senior eine verkappte Altersvor-
sorge auf Firmenkosten ist – vor
allem, wenn der Ex-Eigentümer
ein hohes Alter erreicht hat und
umfangreiche Leistungen erhal-
ten soll.

In einem solchen Fall hat der
Bundesfinanzhof nun dem Fi-
nanzamt Recht gegeben: Es wer-
tete die Gehaltszahlungen eines
Unternehmens als „verdeckte
Gewinnausschüttung“.

Ein Sohn hatte von seinem
Vater sämtliche Anteile am Fa-
milienbetrieb erhalten. Darauf-
hin schloss er mit dem 66-Jäh-
rigen einen Geschäftsführerver-
trag „auf Lebenszeit“. Der Ver-
trag sah ein Monatsgehalt von
3.000 Euro vor. Außerdem soll-
te das Unternehmen der Frau
des Vaters nach dessen Tod le-
benslänglich eine Witwenrente
zahlen.

Nach Meinung der Richter
darf die Firma diese Ausgaben
nicht als Betriebsausgaben vom
Umsatz abziehen. Es handele
sich um ein familiäres Steuer-
sparmodell: Ein „gewissenhaf-
ter Geschäftsleiter“ ohne fami-
liäre Bindung würde niemals
einen lebenslänglichen Vertrag
mit einem 66-Jährigen abschlie-
ßen – und die Firma derart be-
lasten. Außerdem würde ein sol-

cher Eigentümer keine so groß-
zügige Witwenrente zusagen.

Hinweis: Verträge mit Ange-
hörigen müssen grundsätzlich

einem Drittvergleich standhal-
ten. Andernfalls drohen erheb-
liche finanzielle Belastungen. 

Lassen Sie sich daher bei

Ihrer Nachfolgeplanung von der
Rechtsabteilung Ihrer Kreis-
handwerkerschaft beraten um
solche und andere Probleme zu
vermeiden.

0

Gehalt für Senior-Unternehmer
ist keine Betriebsausgabe

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:57 Uhr  Seite 17



Editorial
FORUM 2/2010 F

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine18 Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine

Verpflichten sich die Arbeitsvertragspar-
teien in einem Vorvertrag zum Abschluss
eines Aufhebungsvertrages, unterliegt die-
ser ebenso wie der Aufhebungsvertrag selbst
der Schriftform gemäß § 623 BGB.

Dieser Feststellung liegt folgender Sach-
verhalt zugrunde, den das Bundesarbeits-
gericht zu entscheiden hatte.

Ein Arbeitgeber entschied sich zur Neu-
organisation seines Vertriebs und wollte
seine Arbeitnehmerzahl verringern. Hierfür
wurde ein Sozialplan ausgehandelt, der für
die ausscheidenden Arbeitnehmer eine Ab-
findung vorsah. Der Arbeitgeber drängte
jedoch auf eine schnellere Lösung, um die Ar-
beitnehmer zu entlassen. Mit einem Schrei-
ben bot der Arbeitgeber an, die im Sozial-
plan vorgesehene Abfindung um bis zu 50 %
zu erhöhen, wenn die entsprechenden Ar-
beitnehmer einen Aufhebungsvertrag unter-
zeichnen würden. Die endgültige Entschei-
dung über den Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages behielt sich der Arbeitgeber in die-
sem Schreiben jedoch ausdrücklich vor.

Dem Wunsch eines Arbeitnehmers, mit
dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag
zu schließen, entsprach dieser nicht. Dies
sieht der Arbeitnehmer nicht ein und klagt.
Er ist der Auffassung, dass mit dem an die
Arbeitnehmer gerichteten Schreiben bereits
ein Angebot des Arbeitgebers auf Abschluss
eines Vorvertrages zu einem Aufhebungsver-
trag unterbreitet wurde, welches er angenom-
men habe. Dementsprechend habe er einen
Anspruch auf Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages und Zahlung einer Abfindung.

Der Arbeitnehmer unterlag mit seiner
Klage in allen Instanzen. Zum einen sei be-
reits kein Vorvertrag zustande gekommen
und zum anderen hätte ein solcher der
Schriftform bedurft. 

Dadurch dass der Arbeitgeber sich in
dem Schreiben den Abschluss eines
Aufhebungsvertrages vorbehalten habe, ist
dieses nicht als Angebot, sondern vielmehr
nur als Information an den Arbeitnehmer
zu verstehen. Aber selbst wenn man der
Argumentation des Arbeitnehmers folgen

und man zu seinen Gunsten annehmen
würde, dass ein Vorvertrag zustande gekom-
men wäre, so scheitert dieser an dem Schrift-
formerfordernis gemäß § 623 BGB und
dementsprechend ist dieser nach § 125
BGB nichtig. Die Regelung über das Schrift-
formerfordernis ist anwendbar, da auch
wenn § 623 BGB an sich nur auf die Kün-
digung und den Aufhebungsvertrag abzielt,
es primär auf den Übereilungsschutz an-
kommt. Gerade Entscheidungen bezüglich
des Arbeitsverhältnisses müssen vor Über-
eilung geschützt werden, so dass eine Warn-
funktion erforderlich ist, mit der Konse-
quenz, dass auch der Vorvertrag dem
Schriftformerfordernis unterliegt. 

Hinweis: Anders ist dies bei Abwicklungs-
verträgen. Diese begründen nicht die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses an sich, son-
dern regeln nur, in welcher Art und Weise
die einzelnen Pflichten aufgrund der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses erbracht
werden müssen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
17.12.2009 – 6 AZR 242/09

Ein Vorvertrag zum Aufhebungsvertrag
bedarf der Schriftform

Eine an einen Betriebsrentner gerichte-
te Mitteilung des Arbeitgebers, er werde die
freiwillige Leistung nach dem Ablauf von
drei Jahren einstellen, beseitigt die betrieb-
liche Übung ebenso wenig wie der in den
Versorgungsabrechnungen enthaltene Hin-
weis, es handele sich um einen „Versor-
gungsbezug – freiwillige Leistung“.

Geklagt hatte ein Betriebsrentner, des-
sen früherer Arbeitgeber über mehr als zehn
Jahre an seine Betriebsrentner jeweils mit
den Versorgungsbezügen für den Monat
November ein Weihnachtsgeld i.H.v.
500,00 DM und nach der Euro – Umstel-
lung 250,00 € gezahlt hatte. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass
wenn ein Arbeitgeber seinen Betriebsrent-
nern in drei aufeinanderfolgenden Jahren
vorbehaltslos eine Weihnachtsgratifikation
in gleicher Höhe gewährt, er auch in den
Folgejahren zur Zahlung verpflichtet ist.
Erklärt der Arbeitgeber gegenüber den Be-
triebsrentnern zu einem späteren Zeitpunkt,
er gewähre die Gratifikation nur noch in den
kommenden drei Jahren und rechnet er
diese ab diesem Zeitpunkt mit dem schrift-
lichen Hinweis „Versorgungsbezug – frei-
willige Leistung“ ab, lässt dieser Zusatz den
Anspruch auch dann nicht entfallen, wenn
die Betriebsrentner der vom Arbeitgeber
beabsichtigten Änderung nicht widerspre-

chen. Der Arbeitgeber hat nicht das Recht,
sich darauf zu berufen, dass eine gegenläu-
fige betriebliche Übung entstanden sei.

Hinweis: Sie sollten bei der Gewährung
von Gratifikationen sorgsam sein. Wird die-
se vorbehaltslos dreimal aufeinander ge-
zahlt, ist es fast unmöglich von dieser Zu-
satzleistung wieder „weg zu kommen“. Dies
zeigt die vorliegende Entscheidung, zumal
die Betriebsrentner nicht einmal gegen die
Entscheidung, es erfolgt eine Zahlung der
Gratifikation nur noch für drei Jahre, wider-
sprechen mussten.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
16.2.2010 – 3 AZR 123 / 08  

Weihnachtsgratifikation besteht
auch für Betriebsrentner

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:57 Uhr  Seite 18



0 FORUM 2/2010

19Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

Die Ansprüche auf Gewährung und
Abgeltung des gesetzlichen Urlaubs erlö-
schen nicht, wenn der Arbeitnehmer bis
zum Ende des Urlaubsjahres und/oder des
Übertragungszeitraums sowie darüber hi-
naus arbeitsunfähig erkrankt ist, § 7 Abs. 3
und 4 BUrlG. Ist ein tarifliches Urlaubsgeld
mit der Urlaubsvergütung verknüpft (akzes-
sorisch), ist es erst dann zu zahlen, wenn
auch ein Anspruch auf Urlaubsvergütung
fällig ist (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
19. Mai 2009 – 9 AZR 477/07).

Der Kläger ist seit 1999 bei der Beklagten
beschäftigt. Das zusätzliche Urlaubsgeld
beträgt gemäß dem einschlägigen Tarifver-
trag 60 % des für den Erholungsurlaub
geschuldeten Urlaubsentgelts. Der Kläger
ist seit Februar 2005 zumindest bis 31. März
2006 arbeitsunfähig erkrankt. Er verlangt
von der Beklagten die Zahlung des tarifli-
chen Urlaubsgeldes für das Jahr 2005.

Das BAG hat die klageabweisenden Ent-
scheidungen der Vorinstanzen bestätigt. Der
Anspruch auf Urlaubsgeld ist auch für den
trotz Arbeitsunfähigkeit des Klägers fort-
bestehenden gesetzlichen Urlaubsanspruch
aus dem Jahre 2005 derzeit nicht begrün-
det. Die Beklagte schuldet keine Urlaubs-
vergütung, da dem Kläger bisher kein Ur-
laub gewährt wurde. Ebenso besteht kein
Urlaubsabgeltungsanspruch des Klägers,
weil das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht
beendet ist.

Hinweis: Diese eigentlich positive Ent-
scheidung des BAG für den Arbeitgeber
birgt ein großes finanzielles Risiko für die
Betriebe in einer anderen Fallgestaltung.
Denn durch diese Entscheidung hat das
BAG eigentlich auch schon eine Aussage
für die Fälle getroffen, in denen die Arbeit-
nehmer bis zum Ausscheiden aus dem Be-
trieb jahrelang arbeitsunfähig sind. Bei die-

sen Arbeitnehmern verfällt der Urlaubs-
anspruch nach der neusten Rechtsprechung
nicht mehr. Dies führt jedoch dazu, dass auch
das zusätzliche Urlaubsgeld erst am Ende
der Beschäftigung fällig wird und somit
nicht bereits vorher verfallen kann. Somit
müssen die Betriebe, die z.B. ein Arbeits-
verhältnis mit einem seit 4 Jahren dauer-
haft erkrankten Arbeitnehmer beenden, viel
Geld bereit halten. Sie müssen nämlich ei-
nerseits den Urlaub für vier Jahre (mindes-
tens 80 Urlaubstage bei einer 5-Tage Woche)
abgelten und andererseits auch das zusätz-
liche Urlaubsgeld für diese Urlaubstage be-
zahlen. Falls also ein Arbeitnehmer bei Ihnen
absehbar dauerhaft erkrankt, dann nehmen
Sie Rücksprache mit der Rechtsabteilung
der Kreishandwerkerschaft, um Lösungen
für diesen Situation zu finden. Denn hier-
bei müssen sowohl arbeitsrechtliche, als auch
steuerrechtliche Aspekte (eventuell Rück-
stellungen, u.ä.) berücksichtigt werden.

Urlaubsgeld auch bei langer
Arbeitsunfähigkeit

Beim Thema „Scheinselbstständigkeit“
kennen die Gerichte kein Pardon. Auch
wenn ein Arbeitgeber ohne Vorsatz einen
Scheinselbstständigen beschäftigt, haftet er
voll für die Sozialabgaben. Eine Baggerfirma
kostet das jetzt 10.000 Euro. 

Zu der Zahlung hat den Unternehmer
das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz
verurteilt. Der Unternehmer hatte einen
Subunternehmer als Baggerfahrer beschäf-
tigt. Die Betriebsprüfer der Rentenversi-
cherung stuften den Baggerfahrer jedoch
als sozialversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer ein. Darauf hin forderten die So-
zialversicherungsträger 10.000 Euro an
Beiträgen vom Auftraggeber. 

Dass der Unternehmer nicht vorsätzlich
gehandelt hatte, beeindruckte die Richter

nicht. Zumindest habe er leicht fahrlässig
gehandelt, und gerate dadurch schon in die
Haftung. Da der vermeintliche Subunter-
nehmer die gleichen Arbeiten wie seine
angestellten Mitarbeiter ausführte, hätte der
Auftraggeber dessen Status genauer abklä-
ren müssen. 

Die Abklärung durch die Betriebsprüfer
hatte indes zu folgenden Aspekten geführt,
die für eine abhängige Beschäftigung spra-
chen: 
» keine eigene Betriebsstätte/Geschäfts-

räume vorhanden
» kein eigenes Klientel und kein eigener

Briefkasten vorhanden
» im Wesentlichen sei die Firma L alleini-

ger Auftraggeber
» keine eigene Werbung
» keine eigene Rechnungsstellung

» Entgelt sei nach geleisteten Arbeitsstun-
den bemessen

» kein Unternehmerrisiko ersichtlich, nur
Einsatz der eigenen Arbeitskraft

» Betriebsmittel würden vom Auftraggeber
kostenlos zur Verfügung gestellt

» Keine eigenständige Preiskalkulation
» Baggerarbeiten würden auch von weite-

ren beschäftigten Mitarbeitern der Firma
wahrgenommen

» Einsatzort werde vom Auftraggeber fest-
gelegt

» Arbeitszeit werde im Einzelnen abge-
stimmt

» keine Haftung/Gewährleistung ersicht-
lich

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz:

Urteil vom 29. Juli 2009, Az. L 6 R 105/09

Scheinselbstständige werden
für Auftraggeber teuer 
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Wenn Bewerber zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden, muss die Firma
die Fahrtkosten übernehmen. Sie können
im Vorfeld des Gesprächs die Kostenüber-
nahme jedoch anderweitig vereinbaren.

Sofern Sie zum Bewerbungsgespräch ein-
laden, aber die Vorstellungskosten des Be-
werbers nicht tragen möchten, können Sie
schon bei der Einladung eine Kosten-
übernahme ausdrücklich ausschließen.

Denn es gilt der folgende Grundsatz:
Fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
zur Vorstellung auf, ist die Kostenerstattung
durch den Arbeitgeber als verkehrsüblich
anzusehen. Insoweit wird auf die Vorschrif-
ten des Auftrags gem. § 662 bis § 676 BGB
zurückgegriffen.

Sie können den Anspruch ausschließen,
wenn Sie den Bewerber im Vorfeld darauf
hinweisen, dass Kosten nicht übernommen
werden. Der Vorstellungskostenersatz ist
weiterhin ausgeschlossen, wenn der Bewer-
ber unaufgefordert erscheint oder sich durch
unzutreffende Angaben den Vorstellungs-
termin erschlichen hat.

Art und Höhe der zu tragenden Kosten
bestimmen sich nach der Verkehrsüblichkeit
und Erforderlichkeit.

Hierzu gehören
» Fahrtkosten (bei Anreise mit dem Pkw

die Kilometer, wobei auf die steuerliche
Pauschale von 0,30 € zurückgegriffen
werden kann; bei Anreise mit der Bahn
die entstandenen Kosten, wenn der Ar-

beitgeber darauf hingewiesen hat, dass
die effektiv anfallenden Kosten und nicht
die u. U. höheren Kosten der Pkw-An-
reise erstattet werden),

» Flugkosten (in der Regel nur, wenn der
Arbeitgeber ihre Übernahme zugesagt
hat oder in gehobenen Positionen),

» Übernachtungskosten, wenn dem Be-
werber die taggleiche An- und Abreise
erkennbar aufgrund der zeitlichen Lage
des Vorstellungsgesprächs  nicht zumut-
bar ist,

» Verpflegungsaufwand nach Beleg oder
steuerlicher Pauschale.

Der dem Bewerber entstehende Zeitauf-
wand ist nicht auszugleichen, da der Arbeit-
geber in der Regel mit solchen Kosten nicht
zu rechnen braucht.

Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine

Achtung: Kostenfalle Bewerber

Mit dieser Entscheidung möchten wir
Ihnen einen Fall vorstellen, bei dem man
glaubt, der könne „in Wahrheit“ so nicht
geschehen. Was war passiert?

Die Beklagte suchte mittels einer veröf-
fentlichten Stellenanzeige einen Vertriebs-
leiter im Angestelltenverhältnis, der insbe-
sondere die Aufgabe hatte, den Vertriebs-
bereich mit insgesamt 15 unterstellten Mit-
arbeitern zu führen. Hierauf bewarb sich
der 1948 geborene Kläger zunächst telefo-
nisch bei der Personalleiterin der Beklagten.
Im Anschluss daran, sendete er eine E-Mail
mit einer Kurzbewerbung und einem Kurz-
profil. Die Personalleiterin bedankte sich
und teilte mit, dass man sich im Moment
im Auswahlprozess befinde und für die
Bewerbungen noch etwas Zeit benötige. 

Etwa einen Monat nach dieser e-mail er-
schien der Kläger unangemeldet bei der Per-
sonalleiterin der Beklagten und forderte ein
Bewerbungsgespräch. Während des tatsäch-
lich geführten Bewerbungsgesprächs wies

der Kläger mehrmals darauf hin, dass er der
„bestgeeignete und bestqualifizierte“ Bewer-
ber für die ausgeschriebene Position sei. Die
Personalleiterin erwiderte hierauf nur, dass
er dies mangels Kenntnis der Qualifikation
der anderen Bewerber nicht beurteilen
könne. Alles Weitere ist streitig. 

Der Kläger wandte sich daraufhin an das
zuständige Arbeitgericht, mit dem Begeh-
ren, dass ihm ein Anspruch auf Schadens-
ersatz wegen Altersdiskriminierung zustün-
de. Er behauptet, die Personalleiterin habe
auf seine Qualifikation geäußert, dass er
einfach zu alt sei und nicht in das Vertriebs-
team passen würde. Dem widerspricht die
Personalleiterin und gibt an, dass ausschlag-
gebend für eine Ablehnung gewesen sei,
dass der Kläger ausweislich seiner Unterla-
gen in den letzten 14 Jahren keine Vertriebs-
leiterstelle mehr inne gehabt habe. 

Das Gericht wies das Begehren des Klä-
gers zurück. Der Kläger habe keine ausrei-
chenden Indizien dafür gebracht, dass er

wegen des Alters benachteiligt worden sei.
Zudem ergebe sich seine mangelnde Qua-
lifikation schon aus dem provokanten Auf-
tritt bei der Personalleiterin. Die Behaup-
tung seiner Qualifikation sei unsubstanti-
iert und ins „Blaue“ hinein erfolgt. Zu die-
sem Zeitpunkt sei bereits eine Vorauswahl
bei der Beklagten erfolgt, bei der der Kläger
nicht berücksichtigt worden wäre. Auf eine
etwaige Äußerung bzgl. seines Alters kommt
es nicht mehr an. 

Hinweis: Bei Einstellungen sollte man die
Grundsätze des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) immer im Hin-
terkopf haben und berücksichtigen. Im vor-
liegenden Fall sieht man jedoch, dass Dreis-
tigkeiten und bloße Behauptungen alleine
nicht ausreichen, um Ansprüche bei einer
Ablehnung bzgl. des ausgeschriebenen
Arbeitsplatzes vom Arbeitgeber herzuleiten. 

Landesarbeitsgericht Köln,
Beschluss vom 10.2.2010 – 5 Ta 408/09

Kein Schadensersatzanspruch für unqualifizierte Bewerber

Bewerbungsgespräch einmal anders
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Wieder einmal waren Aufhebungsver-
träge bzw. ein Angebot für einen Aufhe-
bungsvertrag, Gegenstand einer Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts – dieses Mal
unter dem Blickwinkel der Altersdiskrimi-
nierung. Dem lag folgender Sachverhalt
zugrunde:

Der Kläger ist 1949 geboren und seit
1971 bei der Beklagten beschäftigt. Im Jahre
2006 entschloss sich die Beklagte, Personal-
abbaumaßnahmen durchzuführen. In die-
sem Zuge bot die Beklagte an, dass Arbeit-
nehmer ab dem Jahrgang 1952 und jünger
gegen eine Zahlung einer Abfindung frei-
willig aus dem Arbeitsverhältnis ausschei-
den könnten. Die Abfindungshöhe orien-
tierte sich an der Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit und der Höhe des monatlichen
Entgelts. Die Beklagte behielt sich aus-
drücklich vor, den Wunsch von Arbeitneh-
mern, gegen Abfindung auszuscheiden, ab-
zulehnen. Zu diesem Zeitpunkt waren im
Betrieb der Beklagten betriebsbedingte
Kündigungen tariflich ausgeschlossen. 

Der Kläger forderte die Beklagte auf,
auch ihm ein entsprechendes Angebot auf
Abschluss eines Aufhebungsvertrages zu
unterbreiten. Dies lehnte die Beklagte ab.

Hiergegen wandte sich der Kläger und klag-
te vor dem Arbeitsgericht auf Vorlage eines
Angebots eines Aufhebungsvertrages mit
einer Abfindung i.H.v. insgesamt
171.720,00 €. 

Der Kläger blieb mit seiner Forderung
in allen Instanzen erfolglos. Es fehlt an einer
unmittelbaren Benachteiligung wegen des
Alters i.S.v. § 3 Abs.1 Satz 1 AGG. Denn
der Zweck des neu geschaffenen Antidis-
kriminierungsverbotes wegen des Alters
liegt darin, älteren Arbeitnehmern den Ver-
bleib im Arbeitsleben zu ermöglichen.
Dementsprechend wird der Arbeitgeber bei
Durchführung einer Personalabbaumaß-
nahme nicht dazu gezwungen, auf Verlan-
gen älterer Arbeitnehmer mit diesen einen
Aufhebungsvertrag gegen Zahlung einer
Abfindung abzuschließen.

Im konkreten Fall hat der Kläger darü-
ber hinaus nicht hinreichend dargelegt, dass
die Beklagte mit Arbeitnehmern der Jahr-
gänge 1951 und älter, Aufhebungsverträge
unter Zahlung von Abfindungen in der von
ihr im Juni 2006 festgelegten Höhe ge-
schlossen hat und damit von ihrer selbst ge-
setzten „Regel“ abgewichen ist. Demgemäß
bestand kein Anspruch zu Gunsten des
Klägers. 

Hinweis: Das Bundesarbeitsgericht hat
klargestellt, dass den älteren Arbeitnehmern
der Arbeitsplatz erhalten bleibt. Sie werden
deshalb nicht weniger günstig als die jün-
geren Arbeitnehmer behandelt, die ihren
Arbeitsplatz, wenn auch unter Zahlung
einer Abfindung, verlieren.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
25.2.2010 – 6 AZR 911/08

Beschränktes Angebot von Aufhebungsverträgen für jüngere Arbeitnehmer

Keine Altersdiskriminierung
für ältere Arbeitnehmer
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Der Bundesgerichtshof hatte folgenden
Fall zu entscheiden: Eine Gläubigerin hat
gegen eine Schuldnerin (Ehefrau) eine For-
derung i.H.v. 2.459,79 €. Wegen dieser
Forderung betreibt die Gläubigerin die
Zwangsvollstreckung. Die Schuldnerin ist
erwerbsunfähig und bezieht lediglich eine
geringe Rente. Zusammen mit ihrem Ehe-
mann lebt die Schuldnerin in einem Dorf.
Beschäftigt ist der Ehemann in der Kreis-
stadt. Um zu seiner Arbeitsstelle hin und
wieder zurückzukommen, benutzt der Ehe-
mann zwischen der gemeinsamen Woh-
nung und seiner Arbeitsstelle den auf die
Schuldnerin zugelassenen PKW. 

Die Gläubigerin hat nun den Gerichts-
vollzieher beauftragt, diesen PKW zu pfän-
den. Der Gerichtsvollzieher lehnt dies je-

doch ab. Daraufhin legt die Gläubigerin
Rechtsmittel (Erinnerung) ein, die vom
Amtsgericht jedoch zurückgewiesen wird.
Die sofortige sowie die Rechtsbeschwerde
hatten ebenfalls keinen Erfolg. 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass
gemäß § 811 Abs.1 Nr.5 ZPO auch Gegen-
stände unpfändbar sind, die der Ehegatte
des Schuldners für die Fortsetzung einer Er-
werbstätigkeit benötigt. Zur Begründung
für er aus, dass diese Vorschrift auch den
Unterhalt der Familie schütze. Durch eine
Pfändung dieser Gegenstände wäre die wirt-
schaftliche Existenz der Familie in gleicher
Weise gefährdet wie durch eine Pfändung
beim erwerbstätigen Schuldner selbst. Wel-
cher Ehegatte den zu pfändenden Gegen-
stand für seine Erwerbsfähigkeit benötige,

könne daher im Rahmen des § 811 Abs.1
Nr.5 ZPO nicht entscheidend sein. Daher
kann auch ein Fahrzeug unpfändbar sein.

Hinweis: Der Bundesgerichtshof hat
gleichfalls darauf hingewiesen, dass die o.g.
Ausführungen nur für erforderliche Gegen-
stände gelten. Denn wenn der Ehemann
hier in zumutbarer Weise auch öffentliche
Verkehrsmittel hätte nutzen können, um
zur Arbeit zu gelangen, dann wäre der PKW
zum Erreichen der Arbeitsstätte nicht erfor-
derlich gewesen und hätte gepfändet wer-
den können.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom
28.01.2010 – VII ZB 16/09

Ehegatte des Schuldners benötigt Kfz zur Fortsetzung seiner Erwerbstätigkeit

Unpfändbarkeit von Kraftfahrzeugen
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Spezielle Programme zur
Betrieblichen Gesundheits-
förderung stärken die Leis-
tungskraft der Mitarbeiter –
und damit die des Unter-
nehmens

Ob Friseurin oder Dach-
decker, Bäckerin oder Schreiner:
Handwerksberufe sind vielsei-
tig und spannend. Aber sie kön-
nen auch ganz schön auf die
Knochen gehen. Schwer heben,
lange stehen, arbeiten im Knien
oder Hocken belastet Rücken,
Sehnen, Bänder und Gelenke.

Vor allem dann, wenn die Be-
wegungsabläufe nicht stimmen
oder man zu lange in einer be-
stimmten Position verharrt ohne
dabei für den nötigen Ausgleich
zu sorgen. Doch nicht nur kör-

perlich verlangen die Berufe den
Beschäftigten einiges ab. Auch
in Handwerksbetrieben nehmen
Zeit- und Termindruck zu. Stra-
tegien zur Stressbewältigung
sind dann genauso gefragt wie
Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitsabläufe. 

Lohnende Investition für
einen gesunden Betrieb

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de
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An diesen Punkten setzen die
vielfältigen Maßnahmen zur Be-
trieblichen Gesundheitsförde-
rung an. Auch die IKK Nord-
rhein unterstützt Handwerks-
und handwerksnahe Betriebe
mit Schulungen und Trainings
zu Rückenfitness, gesundem Ar-
beitsverhalten oder ergonomi-
scher Arbeitsplatzgestaltung.
Genauso kann eine Ernährungs-
beratung oder eine gezielte
Stress- oder Sucht-Prävention –
Stichwort rauchfreier Betrieb –
zum individuellen Coaching
dazugehören. 

Dass Gesundheitsvorsorge
im Betrieb durchaus positiv ge-
sehen wird, zeigt eine aktuelle
Befragung der „Initiative Ge-
sundheit und Arbeit“ (iga):
Rund 82 Prozent der Unterneh-
men, die ein so genanntes Be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment einsetzen, schätzen dessen
stabilisierende Wirkung. Aller-
dings, so ein weiteres Ergebnis
der Umfrage: Gerade in kleinen
und mittleren Betrieben sind die
Vorbehalte noch relativ groß.

Dabei profitieren beide Sei-
ten: Zum einen lernen die Be-
schäftigten, wie sie selbst aktiv
dazu beitragen können, ihren
Beruf möglichst lange auszu-
üben und gesund und leistungs-
fähig durchs Leben zu gehen.
Andererseits haben auch die Be-
triebe etwas von der Teilnahme
an einer Gesundheitsförderung.
So helfen etwa weniger krank-
heitsbedingte Ausfälle und Fehl-
zeiten, Kosten etwa für die
Lohnfortzahlung zu senken –
gerade in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten wichtig, um wett-
bewerbs- und überlebensfähig
zu bleiben. 

Die IKK Nordrhein bietet
hier sogar noch einen zusätzli-
chen Bonus. Nimmt ein Betrieb
erfolgreich an dem Training teil,
bekommt jeder bei der IKK

0

Nordrhein Versicherte Arbeit-
nehmer des Betriebs einen kom-
pletten Monatsbeitrag als Bonus
zurückerstattet. Und der Arbeit-
geber spart einen monatlichen
Anteil für seine IKK Nordrhein-
versicherten Mitarbeiter. Voraus-
setzung für die Teilnahme: 30
Prozent der Beschäftigten des
Handwerksbetriebs müssen bei
der IKK Nordrhein versichert
sein.
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Abschlagszahlungen können
nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH)
nicht mehr durchgesetzt wer-
den, wenn der Auftragnehmer
die Schlussrechnung gestellt hat.
Diese jahrelange Rechtspre-
chung hat der BGH in einem
aktuellen Urteil dahingehend er-
weitert, dass diese Regelung
auch dann gilt, wenn die Leis-
tungen abgenommen worden
sind und die Frist zur Einrei-
chung der Schlussrechnung ge-
mäß § 14 Nr. 3 VOB/B abge-
laufen ist.

In dem zugrundeliegenden
Fall hatte der Auftraggeber den
Auftragnehmer mit Bauarbeiten
zur Errichtung einer Schleuse
beauftragt. Die Bauarbeiten
wurden fertig gestellt und abge-
nommen. Obwohl die Frist des
§ 14 Nr. 3 VOB/B längst abge-
laufen war, erstellte der Auftrag-
nehmer keine Schlussrechnung.
Vielmehr begnügte er sich da-
mit, gestellte Abschlagsrechnun-
gen einzuklagen. Der Auftrag-
geber vertrat dahingehend die
Auffassung, dass dies nicht mehr
möglich sei, weil „Schlussrech-
nungsreife“ eingetreten sei.

Der Bundesgerichtshof ver-
weist in seinem Urteil vom 20.
August 2009 – VII ZR 205/07
– auf seine bisherige Rechtspre-
chung, wonach der Anspruch
auf Abschlagszahlung gemäß
§ 16 Nr. 1 VOB/B nicht unein-
geschränkt geltend gemacht
werden kann.

Hat der Auftragnehmer eine
Schlussrechnung gestellt, sind
Abschlagszahlungen nicht mehr
separat durchsetzbar. Durch die
Schlussrechnung erlischt die

Berechtigung des Auftragneh-
mers zur vorläufigen Abrech-
nung. Gleiches muss aber auch
dann gelten, wenn die Leistung
des Auftragnehmers fertig ge-
stellt, die Abnahme erklärt und
die Frist abgelaufen ist, binnen
derer der Auftragnehmer gemäß
§ 14 Nr. 3 VOB/B die Schluss-
rechnung einzureichen hat.

Das Recht auf Geltendma-
chung einer Abschlagszahlung
wird dem Auftragnehmer ein-
geräumt, um ihn zu entlasten
und die mit der Vorfinanzierung
verbundenen wirtschaftlichen
Nachteile auszugleichen. Sind
die Leistungen allerdings fertig
gestellt, besteht ein schützens-
wertes Interesse des Auftragge-
bers, über die endgültige Ab-
rechnung möglichst Klarheit zu
erhalten. Deswegen verpflichtet
§ 14 Nr. 3 VOB/B den Auftrag-
nehmer, die Schlussrechnung
abhängig von den vertraglichen
Leistungsfristen in bestimmten
Zeiträumen einzureichen. So-
fern der Auftragnehmer dieser
Vorgabe nicht nachkommt, be-
geht er eine Pflichtverletzung.
Mit der Systematik der Regelung
der VOB/B ist es nicht verein-
bar, wenn der Auftragnehmer
unter Verstoß gegen seine ver-
traglichen Pflichten berechtigt
wäre, Abschlagsforderungen zu
erheben, obwohl er eine Schluss-
rechnung erstellen müsste.

Hinweis: In seiner Entschei-
dung weist der BGH darauf hin,
dass dieser Grundsatz auch dann
gilt, wenn der Auftragnehmer
bereits Klage auf eine Abschlags-
zahlung erhoben hat und wäh-
rend des Prozesses Schlussrech-
nungsreife eintritt. Der Grund-
satz des fairen Verfahrens gebie-

Abschlagszahlungen –
Wie lange können sie

vom AG verlangt werden?
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Der beste Platz
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Wenn zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer eine Skon-
toabrede besteht, ohne dass aus-
drücklich vereinbart ist, dass das
Skonto nur von der Schlusszah-
lung abgezogen werden darf, ist
der Auftraggeber berechtigt,
auch von Abschlagszahlungen
Skonti einzubehalten (OLG
Brandenburg, Urteil vom 16.
12.2009, Az. 4 U 28/08). 

Bei der Abrechnung eines
Bauvertrags war zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer
streitig, ob und in welcher Höhe
der Auftraggeber Skonti ziehen
durfte. Während der Auftrag-
geber auf dem Standpunkt stand,
dass er Skonto von allen Ab-
schlagsrechnungen abziehen
konnte, meinte der Auftragneh-
mer, dass nur die Schlussrech-
nung skontierbar sei. Im Vertrag
war dabei vorgesehen, dass Skon-
to innerhalb einer bestimmten
Frist „nach Eingang einer prüf-
fähigen Rechnung” abgezogen
werden kann, ohne dass aus der
Regelung hervorging, ob es sich
dabei um die Schlussrechnung
oder auch um Abschlagsrech-
nungen handeln sollte.

Das OLG Brandenburg legte
den Vertrag dahin aus, dass auch
Abschlagsrechnungen von der
Skontoabrede erfasst waren.
Denn im Vertrag war auch vor-
gesehen, dass der Auftragneh-
mer Abschlagsrechnungen legen
kann. Damit konnte die obige
Formulierung nur so verstanden
werden, dass mit der Skonto-
abrede sowohl Abschlagsrech-
nungen als auch die Schluss-
rechnung gemeint waren. Der
Begriff „eine Rechnung” um-
fasst nicht nur die Schlussrech-
nung.

Hinweis: Streitig ist zwischen
Bauvertragsparteien häufig
auch, ob Voraussetzung für ei-
nen Skontoabzug ist, dass alle in
Rechnung gestellten Zahlungen
innerhalb der Skontofrist begli-
chen werden. Der BGH hat ent-
schieden, dass das nicht der Fall
ist. Für Skontoabzüge wird so-
mit, falls im Vertrag nichts an-
deres vereinbart ist, jede Rech-
nung für sich betrachtet. Es
empfiehlt sich daher, eine Skon-
tovereinbarung möglichst ein-
deutig zu formulieren, um wei-
teren Streit zu vermeiden.

Umfang einer
Skontoklausel

tet es allerdings regelmäßig, dem
Auftragnehmer Gelegenheit zu
geben, seine Forderung in dem
anhängigen Gerichtsverfahren
weiter zu verfolgen. Die Klage
kann dann, gestützt auf die
Schlussrechnung, fortgeführt

werden. Sollte bereits ein Ter-
min zur mündlichen Verhand-
lung anberaumt sein, der in die
zweimonatige Prüfungsfrist des
§ 16 Nr. 3 VOB/B fällt, muss
der Termin auf einen Zeitpunkt
danach verlegt werden.
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Ein Auftragnehmer führt für
einen Auftraggeber verschiede-
ne Werkleistungen über Stark-
strominstallationen an einem
Bauwerk aus. In diesem Bauver-
trag mit einer Auftragssumme
von rund 435.000 € wurde die
Geltung der VOB/B vereinbart.
Am 12.7.2004 erhielt der Auf-
tragnehmer zwei Bürgschaften
bis zu einem Höchstbetrag von
jeweils 50.000 €. Im weiteren
Verlauf der Bauarbeiten erhält
der Auftragnehmer vom Auftrag-
geber weitere Nachtragsaufträge
von insgesamt rund 253.000 €. 

Der Auftraggeber wurde insol-
vent. Daraufhin hat der Auftrag-
nehmer den Bürgen aus den bei-
den Bürgschaften in Anspruch

genommen, auch für die Forde-
rungen aus den Nachtragsauf-
trägen. Der Bürge verweigert die
Zahlung und argumentiert, dass
die Bürgschaft sich nur auf den
Leistungsumfang des Hauptver-
trages beziehe. Der Auftragneh-
mer verweist auf die vereinbar-
ten VOB/B – Regelungen, ins-
besondere auf § 1 Nrn.3 und 4.
Danach sei es dem Auftraggeber
einseitig gestattet, zusätzliche
Leistungen anzuordnen, die der
Auftragnehmer auszuführen hat.
Dementsprechend müsse sich
die Haftung des Bürgen im
VOB/B – Vertrag auch auf die
Nachtragsansprüche beziehen.

Der Bundesgerichtshof sieht
dies anders und gibt dem Bür-

gen Recht. Dieser haftet nicht
für die Nachtragsansprüche ge-
mäß § 767 Abs.1 Satz 3 BGB.
Denn der Auftraggeber kann die
Verpflichtung des Bürgen durch
Vereinbarung weiterer Nachträ-
ge nicht erweitern. Hieran än-
dern auch nichts die in § 1 Nrn.
3 und 4 getroffenen Regelungen. 

F
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Bürgschaft gemäß § 648a BGB
sichert keine Nachtragsansprüche

Hinweis: Ihnen als Betriebe, die
als Auftragnehmer die Arbeiten
ausführen, kann daher nur ein-
dringlich geraten werden, zu-
sätzliche Sicherheiten zu verlan-
gen, wenn der Auftraggeber sub-
stanzielle Nachträge beauftragt. 

Bundesgerichtshof, Urteil

vom 15.12.2009 – XI ZR 107/08
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Wer als Planer für seine Kunden mit Netz
und doppeltem Boden arbeitet, läuft Gefahr
auf Schadensersatz in Anspruch genommen
zu werden, wenn sich herausstellt, dass der
Sicherheitszuschlag überflüssig war.

Ein Generalunternehmer, der zu einem
Pauschalfestpreis ein Wohn- und Geschäfts-
haus errichten sollte, beauftragte einen Trag-
werksplaner mit den statischen Berechnun-
gen für das Gebäude. Zur Vertragsgrundlage
wurde eine erste Berechnung des Statikers. 

Bald schon kam ein Nachtrag des Ingeni-
eurs: Er plante die Gründungsplatte um.
Durch diese Umplanung musste der Gene-
ralunternehmer (GU) mehr Stahl einbau-
en und die Betongüteklasse erhöhen. Das
war mit Kosten verbunden, die der Bauherr

des Hauses seinem GU unter Hinweis auf
den vereinbarten Festpreis nicht ersetzen
wollte. Das Bauunternehmen gelangte spä-
ter zur Meinung, dass die Umplanung tech-
nisch nicht erforderlich gewesen und die
Bodenplatte für das Gebäude überdimen-
sioniert geplant worden sei. Es verlangte die
Mehrkosten für die seiner Ansicht nach
überflüssige Umplanung in Höhe von annä-
hernd 100.000 € nun vom Statiker. Auch
der weigerte sich zu bezahlen.

Die vom GU daraufhin eingereichte
Klage wurde von den Gerichten zunächst
abgeschmettert. Die Argumente der Ein-
gangs- und Berufungsinstanz: Der Planer
habe eine einwandfreie und rechtzeitige
Planung geliefert, weil die Bodenplatte tech-
nisch und statisch ohne Mängel sei. Und das
sei schließlich seine Hauptpflicht aus dem
Vertrag. Die von dem GU behauptete Über-
dimensionierung der Bodenplatte betreffe
dagegen nur wirtschaftliche Gesichtspunk-
te. Dadurch seien auch keine Neben-
pflichten aus dem Ingenieurvertrag verletzt.
Dem Planer sei mit dem Ingenieurvertrag
weder die Ermittlung und Kontrolle von
Kosten übertragen worden, noch habe ein
Kostenrahmen existiert.

Das sah der Bundesgerichtshof (BGH)
jedoch anders: Ein Mangel eines Ingenieur-
werkes kann auch dann vorliegen, wenn die
Planung zwar technisch funktionstauglich
ist, aber gemessen an der vertraglichen Leis-
tungsverpflichtung ein übermäßiger Auf-
wand betrieben wird. Ein Vertrag über eine
Planungsleistung ist so auszulegen, dass die
Planung einen übermäßigen, nach den
Umständen und insbesondere den Anfor-
derungen der Technik unnötigen Aufwand
vermeiden soll. Sowohl der Architekt als
auch der Ingenieur haben im Rahmen der
vertraglichen Vereinbarung wirtschaftlich-
finanzielle Gesichtspunkte ihres Auftrag-
gebers zu beachten. Dabei müssen sie zwar
nicht „so kostengünstig wie möglich“ bauen.
Sie müssen aber auf die wirtschaftlichen
Vorgaben und Belange des Bauherrn Rück-
sicht nehmen (BGH, Urteil v. 9. Juli 2009,
VII ZR 130/07).

Hinweis: Dieses Urteil zeigt, dass die an
einem Bauvorhaben beteiligten Unterneh-
men und Planer nicht nur an die eigenen
Interessen denken dürfen. Auch die Ge-
samtumstände des Bauvorhabens und die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Bauherren
müssen berücksichtigt werden.

Auch ein Zuviel kann ein Mangel sein

Der Anspruch eines Mieters gegen den
Vermieter auf Beseitigung von Mängeln
während der Mietzeit ist unverjährbar. Eine
solche vertragliche Dauerverpflichtung
kann während des Bestehens des Vertrags-
verhältnisses schon begrifflich nicht verjäh-
ren, denn sie entsteht während dieses Zeit-
raums gleichsam ständig neu.

In dem vom Bundesgerichtshof (BGH)
entschiedenen Fall war die Klägerin seit
1959 Mieterin einer Wohnung in einem
Mehrfamilienhaus der Beklagten. Im Jahr
1990 war das über ihr liegende Dachgeschoss
zu Wohnzwecken ausgebaut worden. Im
Oktober 2006 verlangte die Klägerin von
der Beklagten schriftlich die Herstellung
einer ausreichenden Schallschutzisolierung

der Dachgeschosswohnung. Sie ließ im Jahr
2007 ein Beweissicherungsverfahren durch-
führen, bei dem festgestellt wurde, dass der
Schallschutz unzureichend ist.

Auf die Klage machte die Beklagte Ver-
jährung geltend. 

Der BGH hat entschieden, dass die Klä-
gerin gegen die Beklagte gem. § 535 Abs.
1 S. 2 BGB einen Anspruch auf Herstellung
eines geeigneten Schallschutzes hat.

Der Mietgebrauch der Klägerin ist durch
den unzureichenden Schallschutz beein-
trächtigt. Der Anspruch ist auch nicht ver-
jährt. Der Anspruch eines Mieters auf Be-
seitigung eines Mangels als Teil des Ge-

brauchserhaltungsanspruchs ist während
der Mietzeit unverjährbar.

Bei der Hauptleistungspflicht des Ver-
mieters aus § 535 Abs. 1 S. 2 BGB handelt
es sich um eine in die Zukunft gerichtete
Dauerverpflichtung. Diese Pflicht erschöpft
sich nicht in einer einmaligen Handlung des
Überlassens, sondern geht dahin, die Miet-
sache während der gesamten Mietzeit in
einem gebrauchstauglichen Zustand zu er-
halten. Eine solche vertragliche Dauerver-
pflichtung kann während des Bestehens des
Vertragsverhältnisses schon begrifflich nicht
verjähren, denn sie entsteht während die-
ses Zeitraums gleichsam ständig neu.

BGH, Urteil v. 17.2.2010, Az. VIII ZR 104/09)

Mangelbeseitigungsansprüche
während der Mietzeit sind unverjährbar
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Der Bundesgerichtshof hatte kürzlich
einen Fall zu entscheiden, bei dem ein Ver-
mieter von Gewerbemietraum seinem Mie-
ter erst nach über zwei Jahren die Nebenkos-
tenabrechnung übergab und zusätzliche vor-
her nicht geforderte Positionen berechnete.

Im Einzelnen: Die beiden Vertragspartei-
en haben 1993 einen Mietvertrag über Ge-
werberäume geschlossen. Nach dem Vertrag
war der Mieter verpflichtet, die Nebenkos-
ten zu tragen und auf diese entsprechend
Vorausleistungen zu erbringen. 

Die Nebenkostenabrechnungen, die seit
1993 von wechselnden Hausverwaltungs-
gesellschaften erstellt wurden, enthielten
für die Jahre 1993 bis 2001 keine Kosten
für Allgemeinstrom, Wartung der Heizung,
Schädlingsbekämpfung und für den Ver-
walter. Erstmals mit den der Beklagten
(Mieterin) am 23. September 2004 zuge-
gangenen Nebenkostenabrechnungen für
die Jahre 2002, 2003 und für Januar bis 15.
Februar 2004 wurden ihr diese Kosten
anteilig in Rechnung gestellt. Die Beklagte
lehnte deren Zahlung und für 2004 auch

die Zahlung der übri-
gen Nebenkos-

ten ab. Begründung hierfür war zum einen,
dass Kosten geltend gemacht würden, die
vorher nicht abgerechnet worden wären und
zum anderen, dass die Nebenkostenabrech-
nung zu spät erfolgt sei (es gelte eine Ein-
Jahres-Frist).

Der Bundesgerichtshof stellte sich jedoch
auf die Seite des Vermieters. Die Beklagte
könne sich nicht auf die Vorschrift des § 556
Abs.3 Satz 3 BGB berufen mit der Kon-
sequenz, dass der Vermieter nach Ablauf
von 12 Monaten die Nebenkosten nicht
mehr verlangen kann. Diese Vorschrift sei
auf die Besonderheiten der Geschäftsraum-
miete nicht anwendbar. 

Jedoch muss der Vermieter von Ge-
schäftsräumen innerhalb einer angemesse-
nen Frist abrechnen. Diese Frist ende regel-
mäßig spätestens ein Jahr nach Ablauf des
üblichen Abrechnungszeitraumes. Versäumt
der Vermieter innerhalb dieser Frist eine
Abrechnung vorzunehmen, so hat der Mie-
ter ab diesem Zeitpunkt ein Recht, den Ver-
mieter auf Erstellung einer Nebenkosten-
abrechnung in Anspruch zu nehmen und
keine weiteren Abschlagszahlungen vorzu-

nehmen. Ein Ausschluss einer Nachfor-
derung ist damit jedoch nicht verbun-

den. 

Unabhängig von der Frist zur Neben-
kostenabrechnung, ist der Mieter auch ver-
pflichtet, die neu geltend gemachten Posi-
tionen zu zahlen. Eine stillschweigende Än-
derung des Umfangs der vertraglich verein-
barten Nebenkosten ist durch die jahrelan-
ge Nichtgeltendmachung nicht entstanden.
Der Mieter könne, nach den Ausführungen
des BGH, aus dem Untätigbleiben des Ver-
mieters nicht schließen, dass dieser für die
Zukunft auf die Erstattung dieser vertrag-
lich vereinbarten Nebenkostenpositionen
verzichten wolle. Für eine Vertragsänderung
müssen über bloßes „Nicht-Abrechnen“
hinaus weitere Umstände hinzukommen. 

Hinweis: Überprüfen Sie noch einmal Ihre
Nebenkostenabrechnung der letzten Jahre
(soweit vorhanden). Sollte eine solche auch
für länger zurück liegende Zeiträume nicht
erfolgt sein, rechnen Sie bitte einen ange-
messenen Betrag für Nachforderungen ein.

Bundesgerichtshof, Urteil vom
27.1.2010 – XII ZR 22/07

Betriebskostenabrechnung bei
Gewerberaum: Keine Ausschlussfrist
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Gebäude stürzen ein, der Ehering springt
vom Finger und PKW’s lösen sich in ihre
einzelnen Bestandteile auf – der Film im
Hintergrund zeigt eine Welt ohne das
Handwerk und endet mit dem Schlusssatz

„Am Anfang waren Himmel und Erde. Den
ganzen Rest haben wir gemacht.“ Ober-
meister Irlenbusch nahm diesen Film zum
Anlass darauf hinzuweisen, dass heute über
160 Junggesellen losgesprochen werden, die
dafür sorgen, dass anders als in dem Film

die Autos nicht auseinander fallen, sondern
dem Kunden weiterhin Freude bereiten
würden.

Kreishandwerksmeister Bert Emundts
sprach in diesem Zusammenhang den Jung-
gesellen trotz der wirtschaftlichen Krisen-
zeiten Mut zu, indem er Ihnen zusprach:
„Lassen Sie sich Ihren Stolz über das, was

Sie erreicht haben, nicht nehmen“. Im Na-
men der an der Ausbildung beteiligten Be-
rufskollegs wandte sich Herr Jakob Hungen-
berg, Schulleiter am Berufskolleg der Ge-
schwister-Scholl-Schule in Leverkusen an
die Auszubildenden, der die Jugendlichen
aufforderte: „Jetzt geht es um Sie und was
Sie aus diesem Abschluss machen.“ Herz-
lichen Glückwunsch an alle Junggesellen.

Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land

Lossprechungsfeier in der Alten
Drahtzieherei in Wipperfürth

Spannender ging es nicht und kreativer
wohl auch nicht. Am 31. Januar und 1.
Februar konnten Tausende Fachbesucher
in Frankfurt ein beeindruckendes Wettbe-
werbsprogramm genießen, in dem ebenso
klassische wie trendorientierte Disziplinen
Platz fanden.

Ca. 120 Friseurinnen und Friseure gin-
gen in Frankfurt an den Start und zeigten
ihre Trendsetter-Qualitäten. Ein breit ange-
legtes Wettbewerbsprogramm bot ihnen
dazu viele Gelegenheiten.

Eine besondere Attraktion waren natür-
lich die neuen Deutschen Meisterschaften,
die mit ihrem ganzheitlichen Fashion-An-
spruch moderne Friseurkompetenzen und
modischen Zeitgeist in den Mittelpunkt
stellten. Dies dokumentieren auch die Zah-
len: Knapp die Hälfte aller Wettbewerbs-

akteure haben an den neuen Meisterschaf-
ten teilgenommen. Die Deutschen Meister-
schaften wurden nach einigen Probeläufen
bei Landesmeisterschaften, erstmals in die-
ser Form als Deutsche Meisterschaften
durchgeführt und sind gleich auf eine gute
Resonanz gestoßen.

Die Sieger sowie die Platzierungen der
Teilnehmer aus der Friseurinnung
Bergisches Land finden Sie nachstehend: 

Deutsche Meisterschaften 2010:
Damenfach (15 Teilnehmer)
9. Sonia Nigro, Wipperfürth
12. Anna Eismann, Lindlar (im Betrieb

Haarstudio Wildangel GmbH, Lindlar)
15. Ferida Aydin, Marienheide  

Herrenfach (12 Teilnehmer)
2. Kevin Gedert, Hückeswagen 

Junioren (15 Teilnehmer)
7. Jessica Morawietz, Leverkusen (im

Betrieb Volker Steffens, Burscheid) 

Deutschlandpokal 2010:
International offene, klassische
sowie Trendwettbewerbe
Damenfach Sen. Mode (5 Teilnehmer)
4. Milan Kranjcec, Hückeswagen

Damenfach Jun. Mode (7 Teilnehmer)
1. Sonia Nigro, Wipperfürth

Hair Extensions (8 Teilnehmer)
6. Olaf Schrage, Leverkusen

Allen Siegern und Platzierten gratulie-
ren wir auf diesem Wege sehr herzlich zu
ihrem Engagement und dem damit verbun-
den Erfolg.

Hair & Beauty in Frankfurt – Deutsche Meisterschaften 2010 

Erfolgreiche Teilnehmer der
Friseurinnung Bergisches Land
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Die Hair und Fashion Show wurde von
den Modeteams der Friseurinnung
Bergisches Land in diesem Jahr in Lindlar
ausgetragen. Hier wurde gezeigt, was Mann
und Frau im Frühjahr und im Sommer auf
dem Kopf und am Körper tragen werden. 

Am 9.3.2010 begrüßte der stellvertre-
tende Obermeister Udo Landsberg die an-
wesenden Akteure und übergab dann die
Moderation in die bewährten Hände von
Brigitte Wildangel und Rüdiger Stroh, die
an verschiedenen Modellen aktuelle modi-
sche Haartrends präsentierten.

Vor ca. 300 anwesenden Friseuren aus dem
Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Ber-
gischen Kreis und der Stadt Leverkusen
wurden aktuelle Frisuren geschnitten und
fachkundig erläutert. Dabei wurden auch
Modetrends beim Schminken präsentiert,
denn der Friseur von heute bietet auch in
diesem Bereich einen umfassenden Service

an. In diesem Jahr sind nämlich wieder
wahre Werte gefragt: Klassiker und Kult-
frisuren wie z.B. der Bob, der Pilzkopf oder
die Lockenmähne sind wieder ganz groß
im Kommen.

Auch der Retrocharme der 40iger Jahre,

bekannt von Filmdiven, macht eine prima
Frisur.

Mit Hilfe von innovativer Schnitt-,
Färbe- und Stylingtechnik werden so klas-
sische Frisuren modern kreiert und in Szene
gesetzt. Insbesondere dem Kenner offenba-

Modeproklamation der Friseurinnung in Lindlar

Die Mode von morgen
schon heute getragen

ren sich hier Kontraste aus kurzen und lan-
gen oder glatten und welligen Schnitten.

Im Abschluss präsentierte der Topakteur
der Firma Wella, Herr Jesus Sanchez, eini-
ge seiner aktuellen Hair und Fashion Ideen,
deren Entstehung begeistert vom Publikum
bestaunt wurde. In einer Stunde wurden
hier von Herrn Sanchez vor dem Fachpubli-
kum drei verschiedene Modelle mit neues-
ten Ideen versehen. Insgesamt eine gelun-
gene Veranstaltung.

Fotos: Christian Benze Fotografie
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» Gerhard Zager 17.10.2009
Leverkusen, Dachdeckerinnung

» Johannes Reuber 7.4.2010
Morsbach, Bäckerinnung

» Hermann Marenbach 7.4.2010
Waldbröl, Bäckerinnung

50 Jahre
» Gerhard Zager GmbH 24.3.2010

Leverkusen, Dachdeckerinnung
» Gebr. Riedel GmbH & Co. KG 19.4.2010

Burscheid, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Ernst Piepereit 4.4.2010 75 Jahre
Ehrenobermeister der Baugewerksinnung

» Thomas Braun 7.4.2010 50 Jahre
Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Volker Dellenbusch 22.4.2010 60 Jahre
Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung

» Bernd Zemke 24.4.2010 60 Jahre
stellv. Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung

» Siegfried Barth 29.4.2010 80 Jahre
Ehrenobermeister der Baugewerksinnung

» Klaus Mäurer 8.5.2010 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Willi Sauer 9.5.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe

Arbeitnehmerjubiläen
50 Jahre
» Jürgen Fischer 1.4.2010

Autohaus Hillenberg GmbH, Bergisch Gladbach
Kraftfahrzeuginnung

40 Jahre
» Norbert Volberg 24.03.2010

Autohaus Hillenberg GmbH, Bergisch Gladbach
Kraftfahrzeuginnung

» Siegfried Langer 01.05.2010
Autohaus Hillenberg GmbH, Bergisch Gladbach
Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Martin Möck 01.08.2009

Kellner Elektrotechnik, Leverkusen
Elektroinnung

» Josef Habasch 01.03.2010
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Rocco Fiorenza 25.03.2010
Weiser Bau GmbH, Leverkusen
Baugewerksinnung

» Ralf Wasserburger 01.04.2010
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Josef Widdenhöfer 23.04.2010
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Hans-Dieter Weitendorf 20.05.2010
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen
25 Jahre
» Klaus-Jürgen Zapp 6.4.2010

Reichshof, Maler- und Lackiererinnung
» Sfragara & Co. GmbH 22.4.2010

Leverkusen, Friseurinnung
» Peter Schmidt GmbH 4.5.2010

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

Neue Innungsmitglieder
» Andreas Berg Stahl- und Maschinenbau e.K.

Reichshof, Innung für Metalltechnik, Rechtsformänderung 
» Ekkehard Knape, Knut Knape

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung, Rechtsformänderung 
» Fernseh Mihm und Langen, Inh. Klaus-Peter Mihm

Burscheid, Innung für Informationstechnik,
Rechtsformänderung  

» Sebastian Schmidt
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 

» Matthias Salewski
Hückeswagen, Tischlerinnung 

» Wolfgang Gräf & Söhne
Sanitär- und Heizungstechnik GmbH
Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
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Der Maler- und Lackierer-
meister Heinz-Theo Kasthold
aus Odenthal-Blecher konnte
am 1.3. diesen Jahres auf sein
100jähriges Bestehen des Betrie-
bes zurückblicken.

Anlässlich dieses Jubiläums

überreichten Kreishandwerks-
meister Bert Emundts, Ober-
meister Willi Reitz und Ge-
schäftsführer Karl Breidohr
Herrn Kasthold die Ehrenur-
kunden der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land und der
Handwerkskammer zu Köln.

Maler- und Lackierbetrieb Heinz-Theo Kasthold

100jähriges
Betriebsjubiläum

Der Friseurmeister Heinz
Josef Boden aus Leverkusen-
Bürrig konnte am 15.2.2010 auf
sein 50jähriges Bestehen des Be-
triebes zurückblicken. Anläss-
lich des Jubiläums überreichte

Kreishandwerksmeister Bert
Emundts die Ehrenurkunden
der Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land und der Hand-
werkskammer zu Köln.

Friseurbetrieb Heinz Josef Boden

50jähriges
Betriebsjubiläum
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Auf der letzten Innungsver-
sammlung der Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik
Bergisches Land wurde Herr
Thomas Braun, Leverkusen,
zum neuen Obermeister der
Innung gewählt.

Der langjährige bisherige
Obermeister, Herr Udo Tang,
Odenthal, wurde aufgrund sei-
ner Verdienste um das heimi-
sche Handwerk zum Ehren-
obermeister ernannt.

Der Vorstand der Innung be-
steht aus folgenden Herren:
» Obermeister Thomas Braun,

Leverkusen 
» Stellvertretender Obermeis-

ter Wolfgang Wurth, Kürten
» Stellvertretender Obermeis-

ter Bernd Gillmann, Gum-
mersbach 

» Lehrlingswart Rolf Sieberts,
Leverkusen

» Lehrlingswart Harald Bäcker,
Engelskirchen

» Lehrlingswart Walter Küp-
per, Bergisch Gladbach 

Die Beisitzer
» Andreas Becker, Gummers-

bach
» Gerd Birmans, Leverkusen 
» Hans-Gert Brücher, Nüm-

brecht
» Ralf Harm, Wiehl
» Peter Kahm, Lindlar
» Henning Koch, Wiehl
» Michael Montag, Kürten
» Peter Seven, Leverkusen

Ebenfalls wurde in der Ver-
sammlung Herr Hans Klemm,
Leverkusen, zum Ehrenlehr-
lingswart aufgrund seiner fast
30jährigen Tätigkeit als Lehr-
lingswart der Innung ernannt.
Unermüdlich hat er sich während
dieser Zeit für die Interessen der
Auszubildenden eingesetzt.

Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik Bergisches Land

Vorstand neu gewählt

 Forum Bergisches Land 2-10  01.04.2010  14:59 Uhr  Seite 39



Editorial
FORUM 2/2010 F

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine40

Am 9.2.1960 legte Herr Rolf
Klappenbach, geb. 24.12.1935,
wohnhaft in Bergisch Gladbach,
die Meisterprüfung im Bäcker-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Klappen-
bach durch Herrn Ulrich Lob,
Obermeister der Bäckerinnung
Bergisches Land, Herrn Bert
Emundts, Kreishandwerksmeis-
ter, Herrn Bernd Kreffter, Eh-
renobermeister und Ehrenkreis-
handwerksmeister, und Herrn
Geschäftsführer Karl Breidohr
der „Goldene Meisterbrief“

überreicht. Herr Klappenbach
absolvierte von August 1950 bis
Juli 1953 seine Lehre und legte
am 28. August 1953 seine
Gesellenprüfung ab. In der Zeit
seiner Selbständigkeit vom 1971
bis Juni 1999 bildete Herr Klap-
penbach erfolgreich 28 Lehr-
linge aus. 

Herr Klappenbach war von
1975 bis 1994 Mitglied des Vor-
standes der Bäcker-Innung für
den Rheinisch-Bergischen Kreis
und Mitglied des Gesellenprü-
fungsausschusses.

Wir gratulieren herzlich.

Goldener Meisterbrief
für Rolf Klappenbach

Am 20.10.1959 legte Herr
Karl Bunzel, geb. 22.05.1935,
wohnhaft in Kürten, die Meis-
terprüfung im Bäcker-Hand-
werk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss bei der Handwerks-
kammer zu Köln ab.

Aus diesem Grunde wurde
Herrn Bunzel nachträglich durch
Herrn Ulrich Lob, Obermeister
der Bäckerinnung Bergisches
Land, Herrn Bert Emundts,
Kreishandwerksmeister, Herrn
Bernd Kreffter, Ehrenobermeis-
ter und Ehrenkreishandwerks-
meister, und Herrn Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Herr Bunzel absolvierte von
Januar 1950 bis Januar 1953
seine Lehre und legte am 22.
April 1953 seine Gesellenprü-
fung ab. In der Zeit von 1949
bis 1971 war Herr Bunzel in der
Bäckerei und Konditorei Jakob
Kirch in Bergisch Gladbach
beschäftigt, danach bis 1999 in
der Bäckerei Leo Berger in
Kürten tätig. 

Herr Bunzel war Altgeselle
und im Gesellenprüfungsaus-
schuss der Bäckerinnung und
über 40 Jahre Gesellenvertreter
in der Vollversammlung der
Handwerkskammer zu Köln. 

Wir gratulieren herzlich.

Goldener Meisterbrief
für Karl Bunzel
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Am 27.11.1959 legte Herr
Karl Eberhard Stock, geb.
6.8.1936, wohnhaft in Berg-
neustadt, die Meisterprüfung im
Maler- und Lackierer-Hand-
werk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss bei der Handwerks-
kammer zu Köln ab. Daher wur-
de Herrn Stock durch Herrn
Gerhard Reimann, stellv. Kreis-
handwerksmeister und Herrn
Ehrenobermeister Volker Del-
lenbusch, nachträglich der „Gol-
dene Meisterbrief“ überreicht.

Herr Stock absolvierte von
April 1951 bis März 1954 seine
Lehre und legte am 1.4.1954 sei-
ne Gesellenprüfung ab. In der Zeit
seiner Selbständigkeit von Au-
gust 1960 bis September 2001
bildete Herr Stock erfolgreich 5
Lehrlinge aus war ca. 15 Jahre
Mitglied des Vorstandes und 12
Jahre Mitglied des Gesellenprü-
fungsausschusses der ehemali-
gen Maler- und Lackiererinnung
für den Oberbergischen Kreis.  

Wir gratulieren herzlich!

Am 28.1.1960 legte Herr
Karl Wilhelm Gust, geb.
21.1.1936, wohnhaft in Wer-
melskirchen, die Meisterprü-
fung im Elektro-Handwerk vor
dem Meisterprüfungsausschuss
bei der Handwerkskammer
Düsseldorf ab.

Daher wurde Herrn Gust am
durch Herrn Lothar Neuhalfen,
Obermeister der Elektroinnung
Bergisches Land und Herrn Ge-
schäftsführer Karl Breidohr der

„Goldene Meisterbrief“  über-
reicht.

Herr Gust absolvierte von
April 1951 bis März 1954 seine
Lehre und legte am 29. März
1954 seine Gesellenprüfung ab.
In der Zeit seiner Selbständig-
keit von Juni 1960 bis heute bil-
dete Herr Gust erfolgreich 19
Lehrlinge aus und ist bis heute
auch Mitglied der Elektro-
innung Bergisches Land. 

Wir gratulieren herzlich. 

Goldener Meisterbrief
für Karl Wilhelm Gust
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Goldener Meisterbrief
für Karl Eberhard Stock
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13.4.2010, 9.00 Uhr
Eignungstest der Dachdeckerinnung

13.4.2010, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

14.4.2010, 19.30 Uhr
Sitzung des Prüfungsausschusses der Friseurinnung

20.4.2010, 17.30 Uhr
Sitzung des Prüfungsausschusses der
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

23.4.2010, 8.30 – 17.45 Uhr
Grundseminar der Elektroinnung:
„Elektrobetriebe“ im Rahmen des Unternehmermodells

22./23.4.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse
Nordrhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungs-
zimmer, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

26.4.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

28.4.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung Kraftfahrzeuginnung

30.4.2010, 9.30 Uhr
Thementag der Elektroinnung bei der Firma Gira, Industrie-
gebiet Mermbach, Dahlienstraße, 42477 Radevormwald

3.5.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs

3.5.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

7.5.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

26.5.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Kurs

28.5.2010, 8.30 – 17.45 Uhr
Aufbauseminar der Elektroinnung:
„Elektrobetriebe“ im Rah-
men des Unterneh-
mermodells

1.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

2.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

14.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

15.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

16.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Sachkundeschulung der Kraftfahrzeuginnung
für Kfz-Klimaanlagen, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

24.6.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse
Nordrhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungs-
zimmer, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

5.7.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

15.7.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse
Nordrhein, Bezirksdirektion Bergisches Land, Sitzungs-
zimmer, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach.

6.9.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für

Sanitär- und Heizungstechnik
8.11.2010, 18.00 Uhr

Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

Namen + Nachrichten Termine

Hinweis: Termine ohne

genannten Veranstaltungsort

finden im Gebäude der

Kreishandwerkerschaft,

Altenberger-Dom-Straße 200,

51467 Bergisch Gladbach-

Schildgen, statt.
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